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Für	Max	Weber	war	die	„Bürokratie“	der	Ideal-
typus	einer	legalen	und	rationalen	herrschaft.	
sie	zeichnet	sich	durch	die	Bindung	an	rationales	
recht,	eine	sowohl	unter	personellen	als	auch	
organisatorischen	Gesichtspunkten	professionelle	
verwaltung	aus.	In	diesem	Konzept	von	Bürokratie	
wird	rationalität	gelebt.	rationalität	ist	hier	der	
Gegensatz	zu	vetternwirtschaft,	der	leugnung	
von	Fakten	und	der	Pflege	von	Mythen.	Gute	
Bürokratie,	gute	verwaltung	im	sinne	des	We-
berschen	Konzeptes	ist	damit	immer	der	Kampf	
gegen	Irrationalität	und	Mythen.	Mythen,	die	un-
ser	leben	leider	noch	viel	zu	häufig	bestimmten.	
Mythen,	die	für	das	leben	im	ländlichen	raum	
auswirkungen	haben.

Idyllisch	soll	er	sein,	der	ländliche	raum.	na-
türlichkeit	und	ruhe	muss	er	ausstrahlen,	der	
ländliche	raum.	seine	Dörfer	und	alten	Ortskerne	
misst	man	gerne	an	den	ästhetischen	Maßstäben	
eines	Publikums,	das	seinen	Blick	für	das	schöne	
auf	Mallorca	oder	in	der	toskana	geschärft	hat.	
Die	Konsumgüterindustrie	kreierte	in	den	letzten	
Dekaden	einen	landhausstil,	der	viele	anleihen	im	
mediterranen	raum	genommen	hat.	Dieser	stil	
bietet	dem	gestressten	städter	die	Möglichkeit	
des	rückzugs	und	prägt	seine	vorstellung	vom	
land.	In	dieser	idyllischen	vorstellungswelt	ist	
kein	Platz	für	wirtschaftliche	erwägungen.	land-
wirtschaft	wird	in	dieser	Welt	auf	ihre	ökologische	
und	landschaftspflegerische	Funktion	reduziert.	
ländlicher	raum,	meine	Damen	und	herren,	wird	
im	Bewusstsein	der	Menschen	in	den	Metropolen	
immer	mehr	zum	reinen	erholungsraum	für	Kör-
per	und	Geist.	

Frau	Dr.	anJa	stuMPe	neue	
DIenststellenleIterIn	Des	
Dlr	eIFel	
Staatssekretär Prof. Dr. Siegfried Englert

Der	Mythos	des	idyllischen	ländlichen	raums	ist	
wieder	auferstanden	-	und	dieser	Mythos	ist	ge-
fährlich	für	den	ländlichen	raum.	Die	ländlichen	
Gebiete	fern	ab	von	agglomerationen	stehen	
vor	enormen	herausforderungen.	hier	zeigt	sich	
schon	jetzt	-	auch	in	Westdeutschland	-	die	de-
mographische	entwicklung	in	aller	schärfe.	

hierzu	einige	konkrete	Beispiele:	es	wird	immer	
schwieriger,	die	nahversorgung	mit	medizinischen	
leistungen	zu	gewährleisten.	Der	lebensmittel-	
einzelhandel,	der	von	seinen	Filialen	einen	Min-
destumsatz	von	nicht	selten	einer	halben	Milli-
onen	euro	pro	Jahr	fordert,	hat	sich	aus	immer	
mehr	Orten	zurückgezogen.	Wie	viel	aufwand	mit	
dem	aufbau	einer	technischen	Infrastruktur	in	
zeiten	der	Deregulierung	und	reiner	Marktorien-
tierung	verbunden	ist,	zeigt	sich	bei	der	Breitband-
versorgung.	und	natürlich	wird	es	in	abgelegenen	
regionen	immer	problematischer,	vereinsleben	
und	sonstige	ehrenamtliche	strukturen	aufrecht	
zu	erhalten.	

Diese	entwicklungen	sind	in	den	letzten	Jahren	
still	und	leise	eingetreten.	allenfalls	die	Probleme	
bei	der	medizinischen	nahversorgung	haben	es	
geschafft,	überregional	aufmerksamkeit	zu	er-
langen.	schließlich	lässt	sich	auch	Medien	in	den	
Metropolen	schnell	vermitteln,	dass	es	überall	in	
Deutschland	ein	Minimum	an	ärztlicher	Kompe-
tenz	geben	sollte.

ansonsten	zeigt	man	für	die	entwicklungs-
probleme	der	ländlichen	räume	im	umfeld	der	
Metropolen	kaum	verständnis.	eine	urban	ori-
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entierte	Wirtschaftspolitik	des	Bundes	setzt	auf	
Metropolregionen,	eliteuniversitäten	und	cluster-
bildung	in	städten.	Fragen	der	Gleichwertigkeit	
der	lebensverhältnisse	sind	Gegenstand	der	Dis-
kussionen	einer	kleinen	Minderheit	von	Planern	
und	Fachleuten	für	den	länderfinanzausgleich	
geworden.	

und	für	den	ländlichen	raum	wird	es	immer	auf-
wändiger,	verständnis	für	seine	eigenen	Probleme	
zu	wecken.	seine	vertreterinnen	und	vertreter	
müssen	immer	intensiver	gegen	den	Mythos	von	
der	ländlichen	Idylle	ankämpfen.	Denn	es	gibt	
nicht	wenige	vormoderne	Bilder,	die	sich	wie	
Mehltau	über	die	Diskussionen	um	den	ländlichen	
raum	gelegt	haben.	zwei	Beispiele	hierzu:

Da	ist	der	Mythos	von	der	schönheit	des	klei-	
	 nen,	naturnah	arbeitenden	Bauernhofes.	�00�	
	 wollte	Gerhard	schröder	den	abschied	von	der	
	 „landwirtschaftsindustrie“	einläuten.	Die	Me-	
	 dien	haben	den	Impuls	dankend	aufgenom-	
	 men.	Denn	natürlich	wird	die	städtische	vor-	
	 stellungswelt	von	landwirtschaft	durch	Be-	
	 triebe	der	„Marke	streichelzoo“	geprägt.	Da		
	 sind	dann	nur	kleine,	kuschelige	Betriebe,	gute	
	 Betriebe. Wir	alle	wissen,	dass	der	ländliche		 	
	 raum	eine	landwirtschaft	benötigt,	die,	egal		
	 ob	es	sich	um	konventionelle	oder	Biobetriebe		
	 handelt,	hoch	professionell	aufgestellt	ist.	Dies		
	 kann	nur	eine	landwirtschaft	sein,	die	ihre		
	 bisherige	Betriebsverfassung	in	Frage	stellt,	auf		
	 hoch	qualifizierte	landwirtschaftliche	unter-	
	 nehmerinnen	und	unternehmer	setzt,	kom-	
	 plexe	umweltstandards	realisiert	und	einen	
	 Blick	für	den	Weltmarkt	hat.	es	ist	der	urbanen		
	 Öffentlichkeit	leider	schon	nicht	leicht	zu	er-	
	 klären,	dass	eine	moderne	und	tiergerechte		
	 haltung	die	anbindehaltung	in	dunklen	ställen		
	 nur	dann	ablösen	können	wird,	wenn	die	Be-	
	 triebe	in	der	lage	sind,	in	moderne	ställe	zu		
	 investieren.	Kaum	vermittelbar	ist	dann,	dass	
	 im	ländlichen	raum	die	Kleinstbetriebe	ge-	
	 nauso	verschwinden	werden,	wie	die	„tante-	
	 emma-	läden“	in	den	�0iger	Jahren.	

■

Da	ist	-	Beispiel	�	-	die	Diskussion	um	Projekte		
	 der	verkehrsinfrastruktur.	In	den	augen	der		
	 medialen	elite	werden	solche	vorhaben		
	 schnell	zum	turmbau	zu	Babel.	Dabei	fällt	es		
	 leicht,	negative	reaktionen	hervorzurufen,		
	 denn	für	nicht	wenige	sind	straßen	oder	Brü-	
	 cken	ob	ihrer	negativen	umweltwirkungen	per		
	 se	falsch	und	verdammungswürdig.	so	lässt		
	 sich	dann,	z.B.	bezogen	auf	das	Projekt	hoch-	
	 moselübergang	in	rheinland-Pfalz,	in	einem		
	 Berliner	szenelokal	bei	einem	guten	riesling		
	 über	das	ökologische	unverständnis	von	Pro-		
	 vinzpolitikern	philosophieren.	Da	finden	sich			
	 schnell	ein	Joschka	Fischer,	eine	renate	Künast	
		 oder	ein	überdrehter	Weinkritiker,	der	die		
	 Feuilletonisten	der	republik	zum	aufschrei		
	 bringt.	echte	oder	erfundene	umweltwirkun-	
	 gen	der	Projekte	lassen	sie	als	politische	Fehler		
	 erscheinen.

vergessen	werden	dann	die	Interessen	des	
ländlichen	raums,	von	regionen,	die	auf	eine	
schnelle	anbindung	an	die	zentren	angewiesen	
sind.	vergessen	wird	das	Interesse	einer	region	
wie	der	Mosel,	die	eine	gute	verbindung	zu	den	
touristischen	Quellmärkten	benötigt.	und	keine	
rolle	spielt	die	erfahrung,	dass	eine	ansiedlung	
von	unternehmen	nur	noch	dann	erfolgt,	wenn	
die	betroffenen	Bereiche	von	einer	Fernstraße	
erschlossen	sind.

Die	Beispiele	zeigen:	Dem	ländlichen	raum	wird	
von	einer	urban	orientierten	Öffentlichkeit	gele-
gentlich	das	verweigert,	was	in	dem	Prozess	der	
Globalisierung	von	entscheidender	Bedeutung	ist:	
schnelligkeit,	spezialisierung	und	eine	wirksame	
anpassung	der	technischen	Infrastruktur.
Was	ist	in	dieser	situation	zu	tun?

�.	Der	ländliche	raum	benötigt	wieder	eine	deut-
liche	stimme.	Die	Berliner	republik	verliert	die	
räume	außerhalb	der	Metropolregionen	immer	
mehr	aus	dem	Blick.	In	der	Bahnpolitik	setzt	man	
auf	die	verbindung	der	großen	zentren,	für	Bun-
desbehörden	wird	die	nähe	zu	Berlin	gesucht	und	
die	Forschungspolitik	konzentriert	sich	auf	die	

■ clusterbildung	in	Metropolregionen.	hiergegen	
müssen	wir	hörbar	anreden	und	für	den	ländlichen	
raum	argumentieren.

�.	Die	„Gleichwertigkeit	der	lebensverhältnisse“	
darf	nicht	zu	einer	Worthülse	werden.	Der	zugang	
zu	einer	modernen	technischen	Infrastruktur	ist	
hier	ein	wesentlicher	schlüssel.	Wir	müssen	aber	
unbedingt	wieder	lernen,	dass	Fragen	der	Infra-
struktur	nicht	alleine	den	Märkten	überlassen	
werden	können.

�.	Wir	sollten	ehrlich	über	rückzugsstrategien	in	
räumen	nachdenken,	die	vor	der	entvölkerung	
stehen.	hier	ist	nach	meiner	festen	Überzeugung	
die	regionale	Konzentration	ein	wichtiger	Ge-
sichtspunkt.	Wir	werden	nicht	überall	alles	erhal-
ten	können.

4.	Überall	muss	es	aber	einen	angemessenen	
zugang	zur	öffentlichen	Infrastruktur	und	zur	
nahversorgung	geben.	sei	es	über	mobile	Dienste	
-	etwas	bei	der	lebensmittelversorgung	-	oder	
über	den	öffentlichen	Personennahverkehr.

5.	es	gilt,	die	entwicklungsperspektiven	der	je-
weiligen	räume	sehr	genau	zu	analysieren.	nicht	
überall	ist	das	thema	„tourismus“	wirklich	das	
richtige	thema.	Denn	es	setzt	sowohl	eine	objek-
tive	landschaftliche	schönheit	als	auch	einen	ho-
hen	aufwand	für	das	regionale	Marketing	voraus.	

�.	so	schön	sich	ein	reiner	„Bottom	up“-ansatz	
politisch	verkaufen	lässt,	so	wenig	wird	er	in	der	
Praxis	erfolgreich	sein.	ländliche	entwicklung	be-
nötigt	fachliche	Impulse	und	einen	strategischen	
rahmen,	der	„top	down“	von	den	verantwort-
lichen	zu	liefern	ist.

�.	Wir	alle	werden	uns	den	Problemen	in	abge-
legenen	ländlichen	räumen	mit	viel	ehrlichkeit	
widmen	müssen.	vor	allen	Dingen	benötigen	wir	
die	Kraft	dazu,	mittelfristig	orientierte	strategien	
zu	realisieren.	auch	an	dieser	stelle	werden	wir	die	
Kurzfristorientierung	in	vielen	teilen	der	Politik	
und	ein	Denken	in	legislaturperioden	überwinden	
müssen.

8.	natürlich	müssen	wir	die	chancen	auf	den	
Weltagrarmärkten	nutzen	und	die	Professionali-
sierung	der	landwirtschaft	vorantreiben.

9.	es	geht	darum,	die	Öffentlichkeitsarbeit	für	den	
ländlichen	raum	zu	verbessern.	Dies	geschieht	
nicht	durch	ein	weiteres	Magazin,	in	dem	der	
Mythos	der	ländlichen	Idylle	verbreitert	wird,
sondern	über	ein	sammeln	von	Fakten	für	die	
Interessen	der	ländlichen	räume	und	die	ver-
netzung	der	streitbaren	Geister,	die	für	den	länd-
lichen	raum	stehen.

heute	kann	ich	eine	streitbare	Person	in	eine	Füh-
rungsfunktion	für	den	ländlichen	raum	einführen.	
sie	soll	ihre	stimme	im	sinne	der	rationalität	und	
zur	Bekämpfung	der	Mythen	im	ländlichen	raum	
erheben.

Gegen	die	vorstellung,	landwirtschaftliche	un-
ternehmen	müssten	sich	nicht	„rechnen“,	gegen	
Illusionen	über	den	wirtschaftlichen	zustand	eines	
unternehmens	und	gegen	die	haltung,	landwirt-
schaftliche	unternehmen	würden	ohne	Koopera-	
tion	und	andere	Betriebsverfassungen	auskom-
men.

Diese	erwartungen	wird	Frau	Dr.	stumpe	nicht	
alleine	erfüllen	können,	sondern	sie	ist	auf	die	
leistung	der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	
der	Dienststelle	und	die	Kooperation	der	weiteren	
akteure	im	ländlichen	raum	angewiesen.

Ich	wünsche	mir,	dass	sie	diese	aufgabe	unter	
Berücksichtigung	der	unternehmenskultur	im	
Dlr	angeht.	Ich	erwarte	aber	auch	ein	Klima,	in	
dem	sich	leistung	lohnt.	Ich	wünsche	mir,	dass	
auf	dem	Weg	auch	die	schwachen	mitgenommen	
werden.	Ich	erwarte	aber	auch	eine	arbeitshal-
tung,	die	positiv	nach	außen	wirkt.	Ich	wünsche	
mir	serviceorientierung	und	Kundenfreundlichkeit	
der	Dienstelle.	Ich	erwarte	aber	gegenüber	den	
Kunden	deutliche	Worte	und	handlungen,	wenn	
gegen	geltendes	recht	verstoßen	wird	oder	der	
Kunde	Opfer	eines	der	Mythen	des	ländlichen	
raums	geworden	ist.
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Das	Dlr	„eifel“	wird	seinen	Weg	als	„unterneh-
mensberatung“	für	den	ländlichen	raum	gehen.	
Mit	der	Berufung	von	Frau	Dr.	stumpe	wollen	wir	
ein	deutliches	zeichen	zur	stärkung	der	betriebs-
wirtschaftlichen	Kompetenz	setzen.	sie	sollen,	
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen	vom	Dlr	eifel,	
für	die	hohen	agrarfachlichen	und	betriebswirt-
schaftlichen	erwartungen	stehen,	die	wir	von	dem	
landwirtschaftlichen	unternehmer	der	zukunft	
einfordern	müssen.	Dies	gilt	für	die	schule,	das	
versuchswesen	und	natürlich	die	Beratung.	Dies	
alles	kann	in	einem	neuen,	rational	gestalteten	
räumlichen	umfeld	geschehen.

liebe	Frau	Dr.	stumpe,
lassen	sie	den	Personalrat	zu	Ihrem	Partner	wer-
den,	suchen	sie	den	engen	Kontakt	zu	den	ande-
ren	Dienststellenleitern	und	dem	landwirtschafts-
ministerium.	Ich	möchte	Ihnen	nichts	vormachen:	
Die	nächsten	Jahre	werden	mit	sicherheit	durch	
weitere	deutliche	sparmaßnahmen	gekennzeich-
net	sein.	es	wird	also	auch	darum	gehen,	das	Profil	
der	Dienststelle	insgesamt	zu	stärken.

Wir	haben	mit	Frau	Dr.	stumpe	eine	Person	
gefunden,	die	das	rüstzeug	für	die	leitung	der	
Dienststelle	in	hervorragender	Weise	mitbringt.	
Frau	Dr.	stumpe	hat	in	ihren	bisherigen	tätigkeits-
bereichen	gezeigt,	dass	ihr	die	landwirtschaft,	und	
insbesondere	die	vieh	haltenden	Betriebe	sehr	
am	herzen	liegen.	Für	eine	Frau,	die	im	ruhrge-
biet	aufgewachsen	ist,	vielleicht	zunächst	etwas	

ungewöhnlich,	aber	wenn	man	liest,	dass	in	der	
Familie	ein	Fleischereifachgeschäft	geführt	wurde,	
wiederum	verständlich.	

Durch	diese	verbindung	hat	sie	die	gesamte	
lebensmittelkette	von	der	erzeugung	bis	zum	
endverbraucher	im	Blick.	Frau	Dr.	stumpe	hat	
gezeigt,	dass	sie	eine	hohe	sozialkompetenz	hat	
und	verantwortungsbewusst	mit	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeitern	umgeht.	Ich	bin	sicher,	dass	
unter	ihrer	Führung	die	verschiedenen	Gruppen	
des	Dlr	eifel	weiter	zusammenwachsen	und	zur	
weiteren	entwicklung	des	ländlichen	raumes	ef-
fektiv	zusammenarbeiten.	und	ich	bin	sicher,	dass	
die	Kolleginnen	und	Kollegen,	mit	denen	sie	bisher	
so	gut	und	fruchtbar	zusammengearbeitet	hat,	
sie	in	ihrem	einsatz	für	die	landwirtschaft	und	die	
ländlichen	regionen	der	eifel	und	darüber	hinaus	
unterstützen	werden.	

Mit	der	Berufung	von	Frau	Dr.	stumpe	setzen	wir	
gleichzeitig	ein	signal	in	die	agrarverwaltung.	
Künftig	werden	wir	für	leistungsfunktionen	erfah-
rungen	in	unterschiedlichen	verwaltungsebenen,	
in	stab	und	in	der	linie	erwarten.	Dazu	gehören,	
wie	bei	Ihnen,	Frau	Dr.	stumpe,	erfahrungen	in	der	
Ministerialverwaltung.

sehr	geehrte	Frau	Dr.	stumpe,	ich	wünsche	Ihnen	
für	Ihre	neue	aufgabe	alles	Gute	und	viel	erfolg	
und	darf	Ihnen	nun	das	schreiben	zur	Bestellung	
als	Dienststellenleiterin	überreichen.	

OBerlanDWIrtschaFtsrätIn	
Dr.	anJa	stuMPe	Ist	neue
leIterIn	Des	
DIenstleIstunGszentruMs	
länDlIcher	rauM	eIFel
Johannes Billen, Präsident des Verbandes der Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz

sehr	geehrte	Frau	Dr.	stumpe,

als	sie	mich	gebeten	haben,	in	meiner	Funktion	
als	Präsident	des	verbandes	der	teilnehmerge-
meinschaften	rheinland-Pfalz	heute,	zu	Ihrer	
amtseinführung	ein	Grußwort	zu	sprechen,	habe	
ich	mich	sehr	gefreut	und	natürlich	gerne	zu	ge-
sagt.

unter	uns	gesagt,	liebe	Frau	Dr.	stumpe,	nicht	
deswegen,	weil	wir	uns	schon	so	lange	kennen,	
nein,	ich	freue	mich	vor	allem	deshalb,	weil	wir	
uns	nun	endlich	kennen	lernen	werden.	und	dies	
meine	ich	im	angenehmen	sinne.	Ich	vermute	
nämlich,	man	hätte	Ihnen	diese	aufgabe	nicht	
übertragen,	wenn	man	sie	nicht	als	jemanden	
schätzen	würden,	mit	dem	man	gerne	und	erfolg-
reich	zusammenarbeiten	kann.

„Wohin die Reise geht, hängt nicht von der 
Windrichtung ab, sondern davon, wie man die 
Segel setzt.“

Dieses	sprichwort,	sehr	geehrte	Frau	Dr.	stumpe,	
scheint	mir	recht	gut	zu	passen	zum	heutigen	
anlass.	als	neue	leiterin	des	Dlr	eifel	werden	sie	
künftig	in	der	rolle	derjenigen	sein,	die	vorgibt,	
wie	die	segel	in	dieser	Behörde	gesetzt	werden.

und	…sie	werden	damit	ein	gewaltiges	aufga-
benfeld	bekommen.

In	Ihrer	bisherigen	ausbildung	und	tätigkeit	haben	
sie	Ihren	schwerpunkt	ja	wohl	eher	in	der	unter-
stützung,	ausbildung	und	Förderung	des	einzelnen	
landwirtschaftlichen	Betriebes	gehabt.	nun	wer-
den	sie	aber	zusätzlich	nicht	nur	das	überbetrieb-
liche	Wohl	der	Betriebe	im	Blick	haben,	nein,	sie	
werden	verantwortung	für	den	gesamten	länd-
lichen	raum	in	unserer	region	übernehmen.	und	
ich	bin	überzeugt,	sie	werden	alle	anstehenden	
veränderungsprozesse	dabei	mit	herz	und	ver-
stand	anstoßen	und	begleiten.

Was	den	ländlichen	raum	in	seiner	Gesamtheit	
angeht,	haben	sie	mit	dem	strategiepaper	für	die	
entwicklung	der	ländlichen	räume	in	rheinland-
Pfalz	und	mit	den	leitlinien	ländliche	Bodenord-
nung	hervorragende		Grundlagen	zur	verfügung.

und	was	noch	viel	wichtiger	ist:	sie	haben	für	den	
Bereich	der	landentwicklung/ländlichen	Boden-
ordnung	nicht	nur	eine	gute	strategische	Grundla-
ge,	sondern	sie	haben	mit	der	abteilung	landent-
wicklung	eine	hoch	motivierte	und	schlagkräftige	
truppe	zu	Ihrer	unterstützung.	Da	ich	selbst	nicht	
nur	für	den	verband,	sondern	gerade	auch	als	vor-
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sitzender	einer	örtlichen	teilnehmergemeinschaft	
hier	einen	guten	einblick	habe,	kann	ich	Ihnen	
versichern,	dass	dort	professionell,	gut	und	enga-
giert	gearbeitet	wird.

rheinland-Pfalz	ist,	dass	wissen	sie	am	besten	
selbst,	ein	realteilungsland.	und	deswegen	ist	in	
unserem	land	die	Flurbereinigung	allein	schon	
für	die	landwirtschaft	unverzichtbar.	es	kommt	
nicht	von	ungefähr,	dass	landesweit	über	500	ver-
fahren	mit	sicherlich	�80.000	beteiligten	Grund-
stückseigentümern	auf	einer	Fläche	von	weit	über	
�.000	km²	in	arbeit	sind.	nur	ums	mal	auf	den	
Punkt	zu	bringen:	Dies	entspricht	schon	in	etwa	
der	Fläche	des	gesamten	saarlandes!

Gerade	weil	über	den	verband	auch	den	Blick	in	
andere	Bundesländer	habe,	kann	ich	aus	tiefster	
Überzeugung	behaupten:	Die	Flurbereinigung	
in	rheinland-Pfalz	ist	ein	erfolgsmodell.	Die	po-
sitive	entwicklung	durch	Flurbereinigung	zahlt	
sich	aus,	zu	nennen	sind	nicht	nur	die	klassischen	
vorteile	für	die	landwirtschaft	und	Infrastruktur,	
so	nenne	ich	beispielsweise		die	Investitionen	
im	Baubereich,	die	für	Ingenieur-	und	architek-
turbüros,	handwerk	und	Gewerbe	zusätzliche	
arbeitsplätze	sichern,	die	vorteile	für	Gemein-
schaftseinrichtungen	in	Dörfern,	die	den	örtlichen	
zusammenhalt	und	das	Wir-Gefühl	stärken,	die	
verschönerung	der	landschaften	und	der	Orte,	
die	große	vorteile	für	Fremdenverkehr	und	tou-
rismus	bringen.	und	weil	die	Flurbereinigung	ein	
zukunftsmodell	ist,	sollten	sie,	falls	sie	es	nicht	
schon	getan	haben,	dieses	wichtige	Instrument		
auch	in	die	ausbildung	ihrer	schülerinnen	und	
schüler	integrieren.

Prof.	lorig	hat	kürzlich	in	einem	vortrag	bei	un-
serer	Mitgliederversammlung	aufgezeigt,	dass	in	
den	nächsten	Jahren	pro	Jahr	etwa	45	verfahren	
dazu	kommen.	Der	begrenzende	Faktor	ist	also	
nicht	die	nachfrage,	die	ist	noch	weit	höher,	es	
sind	die	knappen	Finanzmittel	und	noch	mehr	das	
Personal.	sollten	sie	sich	also	jemals	die	Frage	
gestellt	haben,	ob	denn	nicht	die	aufgaben	der	
Flurbereinigung	irgendwann	beendet	sind:	verges-
sen	sie	es.	Machen	sie	sich	lieber	darum	Gedan-
ken,	wie	sie	die	zunehmende	nachfrage	optimal	
managen.

nachfrage	kommt	nämlich	beileibe	nicht	mehr	
nur	von	der	landwirtschaft,	sondern	aus	allen	
Bereichen	der	Gesellschaft.	straßen-	und	schie-
nenbau,	Kommunen,	Wasserwirtschaft	und	nicht	
zuletzt	landespflege	und	naturschutz	haben	
erkannt,	dass	sich	mit	dem	Instrument	nicht	nur	
wunderbar	landnutzungskonflikte	lösen	lassen,	
sondern	hervorragende	integrale	und	integrative	
Weichenstellungen	für	die	zukunft	gestellt	wer-
den	können.	In	zeiten	knapper	öffentlicher	Kassen	
wird	dabei	gerade	die	integrative	seele	der	Flurbe-
reinigung	noch	an	Bedeutung	gewinnen.

Flurbereinigung	hat	meiner	Meinung	aber	auch	
deswegen	bei	uns	in	rheinland-Pfalz	eine	so	
hohe	akzeptanz,	weil	in	ihr	eine	herausragende	
Mischung	aus	hoheitlicher,	behördlicher	leitung	
und	Mitwirkung	der	Beteiligten	vor	Ort	nicht	nur	
selbstverständlich,	sondern	sogar	gesetzlich	ver-
ankert	ist.	nicht	nur	der	gewählte	vorstand,	son-
dern	jeder	einzelne	teilnehmer	hat	eine	vielzahl	
von	Möglichkeiten,	seine	Gestaltungsvorstellun-
gen	einzubringen.	hier	ist	das	Bottom	up	Prinzip	
keine	Floskel,	sondern	tägliche	realität.

und	ich	darf	Ihnen	versichern,	dass	es	uns	als	
verband	ein	großes	anliegen	ist,	nicht	nur	für	die	
Flurbereinigung	an	sich	und	seine	Finanzierung	
zu	kämpfen,	sondern	auch	dafür,	dass	dies	eh-
renamtliche	engagement	weiter	ausgebaut	und	
damit	die	selbstverantwortung	der	Menschen	vor	
Ort	gestärkt	wird.	Wir	vertreten	diese	Interessen	
übrigens	nicht	nur	hier	im	lande,	sondern	mitt-
lerweile	zusammen	mit	�0	schwesterverbänden	
auch	auf	Bundesebene.	Die	Gelder	für	die	Flur-
bereinigung	kommen	nun	mal	hauptsächlich	aus	
Berlin	und	Brüssel.

auch	in	diesem	sinne	war	es	ein	wichtiger	und	
richtiger	schritt,	dass	sich	die	teilnehmergemein-
schaften	in	rheinland-Pfalz	zu	einem	verband	
zusammen	geschlossen	haben.	Denn	wir	haben	
dort	ein	wichtiges	Wort	mit	zu	reden.	unsere	ur-
eigenste	aufgabe	für	uns	als	verband	ist	es	aber,	
die	Flurbereinigung	vor	Ort	mit	zu	gestalten.	es	
gibt	nun	mal	umfangreiche	aufgaben,	die	jede	
einzelne	teilnehmergemeinschaft	(und	damit	
auch	der	verband)	aufgrund	gesetzlicher	vorgabe	
zu	erledigen	hat.	

Die	kassenmäßige	und	bauliche	umsetzung	der	
Flurbereinigungsmaßnahmen	kann	ich	mir	ohne	
den	einsatz	des	verbandes	nicht	mehr	vorstellen.	
Die	gesamte	Kassen-	und	rechnungsführung	hat	
durch	geschultes	Personal	erheblich	an	Qualität	
gewonnen.	Finanzmarkttechnisch	konnten	durch	
die	zentralen	Kontenführungen	zinsen	in	Millio-
nenhöhe	gespart	werden.

liebe	Frau	Dr.	stumpe,
sie	merken,	ich	bin	mit	herz	und	seele	dabei.	aber	
so	ist	das	nun	mal,	wenn	man	überzeugt	ist.	und	
glauben	sie	mir:	Ich	bin	nicht	als	Flurbereiniger	
geboren	worden.	aus	mir	spricht	die	summe	vieler	
guter	eindrücke	und	erlebnisse.

Ihnen	wünsche	Ihnen	von	ganzem	herzen,	das	
sie	ähnliche	erfahrungen	machen.	und	dass	auch	
sie	mit	herzblut	und	seele	Ihre	arbeit	erledigen	
dürfen

vor	Ihnen	liegen	viele	-	aber	überaus	reizvolle	-	
herausforderungen.	sie	werden	diese	-	da	bin	ich	
mir	sicher	-	in	ihrer	Dlr	Familie	gemeinsam	meis-
tern.	Dazu	brauchen	sie	dann	durchaus	viel	erneu-
erbare	energie.	ein	Fläschchen	davon	habe	ich	mal	
vorsorglich	mit	gebracht	…	
(Flasche	schnaps	hochhalten	?)

und	wenn	sie	mal	wichtige	entscheidungen	zu	
treffen	haben,	machen	sie	es	wie	die	Benediktiner.	
Die	schreiben	in	Ihrer,	nennen	wir	es	mal	Ge-
schäftsordnung,	auszugsweise	dazu	folgendes:

�.	Wenn	etwas	Wichtiges	im	Kloster	zu	behandeln	
ist,	soll	der	abt	die	ganze	Gemeinschaft	zusam-
men	rufen	und	darlegen,	worum	es	geht.

�.	er	soll	dann	der	rat	der	Gemeinschaft	anhören	
und	dann	mit	sich	selbst	zu	rate	gehen.	Was	er	für	
zuträglicher	hält,	das	tue	er.

�.	Das	aber	alle	zur	Beratung	zu	berufen	seien,	
haben	wir	deshalb	gesagt,	weil	der	herr	oft	einem	
Jüngeren	offenbart	,	was	das	Bessere	ist.

Da	sie	selbst,	liebe	Frau	stumpe,	ja	auch	noch	zu	
den	Jüngeren	gehören	und	viel	mit	Jugendlichen	
zu	tun	hatten,	wird	es	Ihnen	sicherlich	nicht	
schwer	fallen,	gerade	die	letzte	regel	zu	beherzi-
gen.

und	natürlich:	

sollten	sie	rat	und	unterstützung	rund	um	die	
Flurbereinigung	brauchen,	sind	wir	vom	vtG	ger-
ne	an	Ihre	seite.

Ich	wünsche	Ihnen	im	namen	des	verbandes	in	
Ihrer	neuen	Funktion	viel	Glück	und	erfolg	und	
vor	allem	viel	Freude	an	der	neuen	aufgabe	und	
würde	mich	sehr	freuen,	wenn	wir	uns	um	das	ein	
oder	andere	mal	begegnen.
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DanKreDe	zur	eInFÜhrunG	
In	Das	Dlr	eIFel
Dr. Anja Stumpe, Bitburg

Ja,	jetzt	mit	der	urkunde	in	der	hand	bin	ich’s	also	
ganz	offiziell	und	ich	freue	mich	sehr.	Ich	danke	
Ihnen,	herr	henkes	für	die	Begrüßung	unserer	
Gäste,	der	ich	mich	anschließe	und	die	perfekte	
Moderation	der	veranstaltung.	Ich	danke	meinen	
vorrednern	für	die	zukunftsweisenden	aussagen	
zum	Dlr	eifel,	für	die	Übergabe	der	neuen	Ge-
bäude	und	für	die	vielen	guten	Wünsche	für	die	
zukunft.	sie	sind	mir	ansporn	und	ermutigung	für	
die	vor	mir	liegenden	herausforderungen.

Meines	Wissens	wurde	am	Montag,	den	��.	april	
�0�0	öffentlich,	wenn	auch	nicht	offiziell	bekannt,	
wer	zukünftig	die	leitungsposition	am	Dlr	eifel	
einnimmt.	am	Freitag,	den	9.	april	�0�0,	also	
�	tage	zuvor,	las	einer	meiner	Kollegen	in	der	
Frühstückspause	im	trierischen	volksfreund	das	
horoskop	für	das	sternzeichen	schütze,	in	dem	
ich	geboren	bin.	sein	ausruf:	„Oh,	jetzt	wissen	wir,	
wer	neue	Dienststellenleiterin	wird“	ließ	aufhor-
chen.	Ich	zitiere	das	horoskop:	heute	könnte	ein	
großer	sprung	nach	oben	auf	der	Karriereleiter	ge-
lingen.	Die	bessere	Position	zahlt	sich	nicht	gleich	
in	barer	Münze	aus.	vernachlässigen	sie	über	ihren	
beruflichen	erfolgen	aber	nicht	Ihre	familiären	
verpflichtungen!	heute	wissen	wir:	stimmt	tat-
sächlich	alles!

aus	diesem	ergebnis	sollten	sie	aber	nicht	ablei-
ten,	dass	die	entscheidungen	der	neuen	Dienst-
stellenleiterin	des	Dlr	eifel	zukünftig	horoskop	
oder	gar	Kaffeesatz	basiert	sein	werden.	Wie	
bisher	bei	mir	üblich	gilt	auch	zukünftig:	Informa-
tionen	sammeln	-	Für	und	Wider	abwägen	-	ent-
scheidung	fällen.

Der	im	horoskop	sozusagen	angekündigte	und	
mit	dem	heutigen	tag	realisierte	große	sprung	auf	

der	Karriereleiter	nach	oben	hat	viele	Gefühle	in	
mir	ausgelöst:

Freude:	Freude	vor	allem	darüber,	wie	viel	zustim-
mung	ich	von	seiten	der	Mitarbeiter,	von	landwir-
ten,	von	Kollegen	landwirtschaftlicher	Organisa-
tionen	und	von	vielen	anderen	erfahren	durfte.	

Stolz:	Denn	die	Personen,	die	mit	mir	in	der	aus-
wahl	für	diese	leitungsposition	waren,	sind	ja	
ebenfalls	hochqualifizierte	Fachkräfte.	

Respekt:	Ich	bin	mir	der	ehre,	der	verantwortung	
und	der	herausforderung	bewusst,	die	diese	Po-
sition	beinhaltet,	nämlich	an	vorderster	stelle	
die	erfolgreiche	Weiterentwicklung	der	landwirt-
schaftlichen	unternehmen	und	des	gesamten	
ländlichen	raumes	im	Bereich	des	Dlr	eifel	mit-
zugestalten.

ein	bisschen	Wehmut:	Wegen	des	verlustes	vieler	
lieb	gewonnener	aufgaben	in	der	Beratung	und	
insbesondere	der	Weiterbildung.	Diese	weiß	ich	
aber	insgesamt	in	den	guten	händen	meiner	Kol-
legen,	die	die	aufgaben	übernommen	haben	und	
danke	dafür.

Unsicherheit:	Ob	der	vielen	fachlichen	Dinge,	die	
bisher	nicht	zu	meinem	aufgabengebiet	gehörten	
und	über	die	ich	in	den	nächsten	Wochen	und	
Monaten	vieles	hinzu	lernen	will.	Das	Gefühl	der	
unsicherheit	allerdings	verbunden	mit	

Zuversicht,	denn	bereits	in	den	vergangenen	4	
Wochen	durfte	ich	immer	wieder	erfahren,	dass	
ich	auch	als	lernende	fest	auf	die	unterstützung	
von	Mitarbeitern	aller	abteilungen	bauen	kann.	

Bei	all	diesen	Gefühlen	überwiegt	aber	eines:	die	
Vorfreude.	vorfreude	auf	die	neuen	aufgaben	als	
leiterin	eines	zentrums,	welches	für	nahezu	alle	
sparten	der	eifeler	landwirtschaft	und	für	die	ent-
wicklung	des	ländlichen	raumes	insgesamt	eine	
Fülle	an	Dienstleistungen	erbringt.	

Die	Begrüßung	durch	herrn	henkes	hat	deutlich	
gemacht,	mit	wie	vielen	Institutionen	das	Dlr	
eifel	durch	seine	vielseitigen	aufgabengebiete	
verbunden	ist.	

Ihnen,	die	sie	als	vertreter	dieser	Institutionen	
den	heutigen	tag	mit	uns	feiern,	sei	versichert,	
dass	die	zusammenarbeit	mit	Ihnen	in	bewährter	
art	fortgeführt	wird.	

Ich	stehe	Ihnen	in	den	kommenden	Monaten	ger-
ne	für	Gespräche	zur	verfügung,	um	weitere	Mög-
lichkeiten	der	zusammenarbeit	zu	diskutieren.

Denn	wer	mich	kennt,	weiß,	dass	ich	eine	große	
Befürworterin	von	netzwerken	und	Kooperati-
onen	bin.

so	haben	wir	in	den	letzten	��	Monaten	im	rah-
men	der	Beratungsoffensive	für	vieh	haltende	
Betriebe	das	zwischen	den	beteiligten	Organisati-
onen	bestehende	netzwerk	an	vielen	stellen	ge-
stärkt.	Ich	hoffe	darauf,	diesen	Prozess	fortsetzen	
zu	können.

Das	Dlr	eifel	wird	mit	seiner	arbeit	für	die	Wei-
terentwicklung	einer	zukunftsfähigen	landwirt-
schaft	stehen.	Bitte	richtig	verstehen:

Wenn	ich	den	Begriff	zukunftsfähige	landwirt-
schaft	am	Beispiel	der	Milchviehhaltung	erläutern	
darf,	meine	ich	damit	nicht	das	Wachstum	der	
Betriebe	um	jeden	Preis,	sondern	ein	nebeneinan-
der	von	sehr	unterschiedlichen	Betrieben	mit	�0,	
�40,	��0	oder	mehr	Kühen,	Betrieben	mit	meh-
reren	ggf.	auch	außerlandwirtschaftlichen	stand-
beinen,	Betrieben,	die	Kooperationen	eingehen,	
Betrieben,	die	den	Generationswechsel	vollziehen	
werden	und	Betrieben	mit	Betriebsleiter,	die	die	
Milchviehhaltung	mit	erreichen	der	altersgrenze	

aufgeben.	am	ende	aber	muss	jedes	individuelle	
Betriebskonzept	so	gestrickt	sein,	dass	es	wirt-
schaftlich	und	das	insgesamt	ein	ausreichendes	
einkommen	zu	erwirtschaften	ist.

Mit	den	uns	zur	verfügung	stehenden	Werkzeu-
gen,	nämlich	ausbildung,	Weiterbildung,	Boden-
ordnung,	versuchswesen	und	Beratung	wollen	
wir	für	die	landwirte	auch	weiterhin	das	umfeld	
schaffen,	dass	diese	für	ein	wirtschaftliches	ar-
beiten	benötigen.	Denn:	eine	wirtschaftliche	und	
damit	zukunftsfähige	landwirtschaft	ist	das	stabi-
le	Fundament	für	einen	starken	ländlichen	raum.

lieber	Johann	Mücken,	du	hast	hier	ein	gut	be-
stelltes	Feld	hinterlassen.	lieber	herr	henkes,	sie	
haben	nach	guter	fachlicher	Praxis	das	Feld	weiter	
bewirtschaftet	und	ich	kann	es	heute	in	einwand-
freiem	zustand	übernehmen.	Ihnen	beiden	ge-
bühren	Dank,	respekt	und	anerkennung	dafür.

Ich	werde	somit	in	den	nächsten	Monaten	einen	
der	landwirtschaftlichen	Grundsätze	beherzigen	
können,	der	da	lautet:	Wachsen	braucht	ruhe.	auf	
einem	saatfeld,	das	täglich	umgepflügt	wird,	ge-
deiht	kein	Weizen.	

Die	auftragsbücher	der	abteilung	landentwick-
lung	und	ländliche	Bodenordnung	sind	bis	weit	
nach	�0�5	wohl	gefüllt.	Bleibt	nur	zu	hoffen,	dass	
in	der	Förderperiode	�0�4	bis	�0�0	genügend	
Gelder	zur	verfügung	stehen,	um	die	Werkzeuge	
der	ländlichen	Bodenordnung	weiter	einsetzen	zu	
können.	

In	der	abteilung	agrarwirtschaft	läuft	das	ver-
suchswesen	von	Pflanzenbau	und	Grünland	auf	
hochtouren,	gehen	beim	Beratungszentrum	
nachwachsende	rohstoffe	vermehrt	Beratungs-
anfragen	zum	aufbau	von	nahwärmenetzen	ein,	
startet	in	der	tierhaltung	eines	neues	Projekt	
„Färsenaufzucht“,	wird	-	so	hoffe	ich	-	auf	unsere	
empfehlung	die	Beratungsoffensive	für	die	vieh	
haltenden	Betriebe	fortgeführt,	ist	die	ernäh-
rungsberatung	mit	ihrem	angebot	„Gesund	essen	
lernen“	für	schulen	in	rheinland-Pfalz	auf	dem	
richtigen	Weg.	Die	vorbereitungen	für	den	jähr-
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lichen	Weiterbildungskalender	sind	angelaufen.	
Die	unterrichtsplanung	für	das	neue	Fachschul-
jahr	steht.	also	keine	arbeit	mehr	für	die	neue	
chefin?

na	ja,	so	ganz	ohne	eine	Pflanzenschutzmaßnah-
me	hier	und	da	eine	unkrautbekämpfung	da	auf	
unserem	Weizenfeld,	wird	der	Weizenertrag	dann	
doch	zu	wünschen	übrig	lassen.	an	einem	Beispiel	
will	ich	das	deutlich	machen:	hinsichtlich	der	
Berufsschule	scheinen	im	Moment	Maßnahmen	
nötig,	die	uns	unsere	besondere	Form	der	dualen	
ausbildung	in	der	landwirtschaft	auch	für	die	zu-
kunft	sichert.	seit	langem	wird	schon	darüber	dis-
kutiert,	die	landwirtschaftliche	Berufsschule	dem	
Kultusministerium	anzugliedern.	aktuell	wurde	
vom	rechnungshof	besonders	die	Kostenfrage	der	
landwirtschaftlichen	erstausbildung	an	den	Dlr	
aufgegriffen.	Die	angliederung	der	Berufsschule	
an	das	Kultusministerium	wäre	eine	schwerwie-
gende	Fehlentscheidung.	In	rheinland-Pfalz	ha-
ben	wir	die	bewährte	einheit	von	schule,	Beratung	
und	versuchswesen,	die	sicherstellt,	dass	Berater	
auch	lehrer	sind,	lehrer	beständigen	Kontakt	
zu	Beratern	haben	und	schüler	über	die	schule	
Kontakt	zur	Beratung	haben.	um	die	dadurch	
mögliche	verknüpfung	von	theorie	und	Praxis	
werden	wir	von	anderen	Bundesländern	beneidet.		
In	Bayern	beispielsweise	ist	die	Berufsschule	dem	
Kultusministerium	angegliedert.	Die	Folgen:	Ich	
zitiere	aus	dem	Bayernplan	�0�0	der	zukunfts-
kommission	landwirtschaft:	„Das	Berufsschulwe-
sen	leidet	darunter,	dass	die	lehrkräfte	teilweise	
nicht	mehr	über	genügend	landwirtschaftliche	
Kompetenzen	verfügen“.	angesichts	der	Breite	
des	Berufsfelds	agrarwirtschaft	müsste	die	land-
wirtschaftliche	ausbildung	der	lehrer	neben	dem	
zweitfach	und	der	Pädagogik	intensiviert	werden.	
und	später	heißt	es:	„es	wäre	wünschenswert,	die	
lehrkräfte	an	den	Berufsschulen	über	ihre	päda-
gogische	ausbildung	hinaus	auch	in	der	agrarwirt-
schaft	besser	zu	qualifizieren“.	zitat	ende.

um	nicht	auch	in	rheinland-Pfalz	irgendwann	
solche	Klagen	hören	zu	müssen,	lohnt	sich	der	
volle	einsatz,	um	unser	system	der	sehr	praxisori-
entierten	dualen	ausbildung	zu	erhalten.	Würden	

wir	das	mit	unseren	Maßnahmen	erreichen	so	
wäre,	um	in	der	landwirtschaftlichen	terminologie	
zu	bleiben,	der	Grenzaufwand	deutlich	kleiner	als	
der	Grenzertrag	gewesen.

liebe	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	
zwei	eigenschaften	habe	ich	an	unserem	ehema-
ligen	Dienststellenleiter	Johann	Mücken	beson-
ders	geschätzt:

�.	Wenn	er	gesehen	hat,	dass	Mitarbeiter	selbst-
ständig	und	mit	hoher	Fachkompetenz	Dinge	in	
angriff	genommen	haben,	die	im	sinne	der	mit-
einander	abgestimmten	ziele	des	Dlr	eifel	waren,	
hat	er	sie	machen	lassen.

�.	Jeder	Mitarbeiter	konnte	mit	seinem	anliegen	
zu	ihm	kommen,	seine	tür	stand	jedem	offen.

Und genau das können Sie auch von mir 
erwarten: 

vertrauen	in	Ihre	fachliche	Kompetenz
Offenheit	in	der	Kommunikation
kritische	Begleitung

Von Ihnen erwarte ich:
loyalität
Offenheit	in	der	Kommunikation
und	kritische	Begleitung.

Ich	freue	mich	sehr	auf	eine	kooperative	zusam-
menarbeit	mit	Ihnen.	

erlauben	sie	mir	nun	zum	abschluss	noch	einige	
Worte	des	Dankes.	Ich	danke	allen	Mitarbeitern,	
die	die	vor-	und	nachbereitungen	für	diese	Feier	
so	tatkräftig	unterstützt	haben	bzw.	unterstützen	
werden.	Mein	ganz	besonderer	Dank	gilt	den	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeitern,	die	heute	Gäste	
sein	könnten,	es	sich	aber	nicht	nehmen	lassen	
wollten,	uns	alle	beim	folgenden	empfang	mit	
Getränken	und	Fingerfood	zu	versorgen.

Ihnen	allen	sei	ganz	herzlich	für	Ihr	Kommen	ge-
dankt,	machen	sie	doch	durch	Ihre	anwesenheit	
diesen	tag	zu	etwas	Besonderem	für	das	Dlr	eifel,	
für	die	Mitarbeiter	und	für	mich.	Wenn	bei	Ihnen,	
meine	Damen	und	herren,	nachher	der	Wunsch	
besteht,	die	räumlichkeiten	der	schule	zu	be-

■
■
■

■
■
■

sichtigen,	bitte	ich	sie,	sich	an	Frau	romberg,	
unsere	abteilungsleiterin	schule,	zu	wenden.	auch	
unser	verwaltungsleiter,	herr	schon	ist	gerne	Be-
reit,	dem	Interessierten	den	einen	oder	anderen	

Büroraum	zu	zeigen.	sie	können	sich	natürlich	
auch	an	einen	der	Ihnen	bekannten	Mitarbeiter	
wenden.	Fühlen	sie	sich	aber	zunächst	herzlich	
eingeladen	zum	empfang.	
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FachBeIträGe

PhIlIPPInIsche	DeleGatIOn	
Besucht	IM	nOveMBer	�009	
FlurBereInIGunGsverFahren	
In	rheInlanD-PFalz
Ministerialrat Prof. Axel Lorig, Mainz

am	��.��.�009	besuchte	eine	Delegation	philip-	
pinischer	hochschuldozenten	und	vertreter	
des	dortigen	Ministeriums	die	niederlande	und	
Deutschland,	um	grundlegende	eindrücke	für	die	
entwickelung	eines	„lehrstuhls	für	landmanage-
ment“	auf	den	Philippinen	zu	gewinnen.	

Im	vordergrund	standen	Fragen	der	unterneh-
mensflurbereinigung,	da	eine	sozialverträgliche,	
eingriffsorientierte	Flurbereinigung	dieser	art	auf	
den	Philippinen	bisher	nicht	bekannt	ist.	

zunächst	besichtigten	die	Gäste	das	Projekt	
rengsdorf,	eine	Flurbereinigung	nach	§	8�	FlurbG	

im	verbund	mit	dem	ausbau	der	Bundestrasse	
B	�5�.	sehr	eingehend	ließen	sich	die	Gäste	die	
rechtlichen	vorteile	dieses	verfahrens	erläutern	
und	setzten	sich	mit	der	grundgesetzlich	geregel-
ten	eigentumsgarantie	in	Deutschland	auseinan-
der.	

Weitere	rechtliche	Fragen	standen	ebenso	im	vor-
dergrund	wie	verfahrenstechnische	vorgehens-
weisen.	Detailfragen	wurden	bei	der	Ortsbesichti-
gung	in	rengsdorf	vertieft.
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Bei	der	weiteren	Fahrt	von	rengsdorf	über	
Koblenz	nach	Oberwesel	wurde	auf	die	verschie-

denen	Projekte	und	touristischen	höhepunkte	des	
Mittelrheins	eingegangen.	

Das	Kulturlandschaftsprojekt	Oberwesel-	Ölsberg	
wurde	vor	Ort	eingehend	besichtigt.	Das	Boden-
ordnungsverfahren,	in	das	die	umsetzung	der	
Kompensationsmaßnahmen	für	Fels-	und	hang-
sicherungsmaßnahmen	der	Deutschen	Bahn	aG	
von	anfang	an	mit	eingebunden	war,	fand	große	
aufmerksamkeit.	so	konnte	die	reaktivierung	der	

Flächennutzung	durch	Weinbau,	Obstbau	und	
Beweidung	sowie	deren	langfristige	sicherung	
umgesetzt	werden.	auf	der	Grundlage	der	Flurbe-
reinigung	entstand	wieder	ein	Mosaik	von	Wein-
bergsterrassen	mit	freigestellten	trockenmauern,	
Böschungen,	trocken-	und	halbtrockenrasen,	
Obstflächen	und	Fels-	trockengebüschen.	
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Die	Gäste	bestaunten	die	erschließung	mit	We-
gen	und	Monorackbahn,	die	Mauersanierungen,	
die	Querterrassierungen,	die	zusammenlegung	
der	Grundstücke	und	die	entbuschung	von	ca.	
�0	ha	Offenland.	sie	stellten	viele	Fragen	zur	
Offenhaltung	durch	ziegen	und	schafbeweidung	
und	zur	anlage	von	streuobstflächen.	Besondere	
aufmerksamkeit	fand	auch	die	verbesserung	des	
Wanderwegenetzes	und	die	anlage	des	Ölsberg-
steiges.	auch	der	schulweinberg	mit	grünem	Klas-
senzimmer	wurde	besichtigt.	

außerplanmäßig	lieferte	die	Besichtigung	dieses	
verfahrens	des	anlass,	auch	eine	Kellerbesichti-
gung	spontan	einzuplanen.	

als	nächstes	stand	das	Projekt	Oberwesel-	Öls-
berg	auf	dem	Plan.	Die	reaktionen	der	philippi-
nischen	Gäste	zeigten	eindeutig,	dass	es	richtig	
war,	diesen	hangbereich	mit	hohem	aufwand	in	
eine	zukunftsgerechte	nutzung	weiterzuentwi-
ckeln.	

abschließend	wurde	der	Polder	Ingelheim	erläu-
tert.	er	steht	für	eine	besondere	Maßnahme	zur	
aktiven	Wasserzurückhaltung	entlang	des	rheins.	

Die	Gäste	dankten	dem	Dienstleistungszentrum	
rheinhessen-nahe-hunsrück	und	dem	Dienst-
leistungszentrum	Westerwald-Osteifel	für	die	

vielfältigen	eindrücke	von	deutschem	landma-
nagement.	
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stellunGnahMe	Der	arGe-
lanDentWIcKlunG	zuM	BerIcht	
„PersPeKtIven	FÜr	eIne	WeItere	
zusaMMenarBeIt	vOn	BunD	unD	
länDern	zur	nachhaltIGen	
entWIcKlunG“	Der	arBeItsGruPPe	
nachhaltIGKeIt
Ministerialrat Prof. Axel Lorig, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Grundsatzangelegenheiten der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft nachhaltige 
Landentwiclung

1. Ausgangslage und Problem

eine	hohe	Flächeninanspruchnahme	führt	zu	
ökologischen	und	ökonomischen	Problemen.	sie	
bewirkt	den	verlust	unzerschnittener	Freiräume	
im	außenbereich,	sodass	die	Großflächigkeit	
der	landschaft	verloren	geht.	Dies	hat	negative	
auswirkung	sowohl	auf	die	lebensräume	von	
tier-	und	Pflanzenarten,	als	auch	auf	die	Qualität	
der	für	naherholung	und	tourismus	zur	verfügung	
stehender	Flächen.	neben	der	einschränkung	des	
lebensraumes	geht	die	ausgleichs-	und	schutz-
funktion	wertvoller	Biotope	verloren.	natürliche	
Bodenfunktionen	werden	zerstört	und	aufgrund	
zunehmender	versiegelung	wächst	die	hochwas-
sergefahr.

Des	Weiteren	stehen	der	land-	und	Forstwirt-
schaft	fruchtbare	Böden	nur	noch	eingeschränkt	
zur	verfügung,	so	dass	die	Grundlage	für	die	
nahrungsmittelproduktion	und	den	anbau	re-

generativer	energien	beschnitten	wird.	Darüber	
hinaus	können	die	entwicklungsmöglichkeiten	
landwirtschaftlicher	Betriebe	durch	den	Mangel	
an	geeigneten	erweiterungsflächen	eingeschränkt	
werden.	Bei	einem	ausbau	der	verkehrsinfra-
struktur	ergeben	sich	auswirkungen	auf	die	
siedlungstätigkeit.	so	ist	in	unmittelbarer	nähe	
von	autobahnen	mit	einem	überdurchschnittlich	
hohen	Flächenverbrauch	durch	siedlungs-	und	
Gewerbeerweiterungen	zu	rechnen.	zudem	führt	
die	zunahme	des	verkehrs	zu	einem	vermehrten	
schadstoffausstoß.

Die	Gesamtinanspruchnahme	durch	siedlungs-	
und	verkehrsflächen	beträgt	zum	��.��.�008		
4�.���	km�,	was	��,�%	der	Bodenfläche	Deutsch-
lands	entspricht.	aussagen	über	den	Grad	der	
versiegelung	können	nicht	getroffen	werden.	Die	
tägliche	Flächeninanspruchnahme	ist	im	erhe-
bungszeitraum	�005	bis	�008,	im	vergleich	zum	
vorherigen	erhebungszeitraum,	um	��	ha/tag	auf	

�04	ha/tag	zurückgegangen.	ziel	der	nationalen	
nachhaltigkeitsstrategie	ist	die	verminderung	der	
Flächeninanspruchnahme	für	siedlung	und	ver-
kehr	auf	�0	ha/tag.

Die	argelandentwicklung	kommt	zu	dem	ent-
schluß,	dass	die	„treibekräfte“	für	Flächeninan-
spruchnahmen	in	zwei	Kategorien	aufzuteilen	
sind:

a)	Inanspruchnahme	von	land	in	großem	umfang	
durch	Maßnahmen	der	öffentlichen	hand	zur	ver-
besserung	der	Infrastruktur	und	der	umwelt	und

b)	Kommunale	entwicklungsmaßnahmen	wie	z.B.	
siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen.

Die	untersuchung	der	Instrumente	wurde	daher	
jeweils	nach	diesen	beiden	Kategorien	unterglie-
dert.

2. Untersuchung der Instrumente zur Reduzie- 
     rung der Flächeninanspruchnahme 

Die	arbeitsgruppe	nachhaltigkeit	hat	für	die	Kon-
ferenz	der	chefin	und	der	chefs	der	staats-	und	
senatskanzleien	der	länder	mit	dem	chef	des	
Bundeskanzleramtes	am	0�.05.�009	den	Bericht	
„Perspektiven	für	eine	weitere	zusammenarbeit	
von	Bund	und	ländern	zur	nachhaltigen	entwick-
lung“	erarbeitet	und	federführend	die	Bund	/	
länder-arbeitsgemeinschaft	Bodenschutz	(laBO)	
beauftragt,	dieses	thema	unter	einbeziehung	
der	betroffenen	Bund	/	länder-arbeitsgemein-
schaften	bzw.	Gremien	(z.B.	MKrO,	lana,	arGe-
Bau,	...	argelandentwicklung)	sowie	der	kommu-
nalen	spitzenverbände	aufzuarbeiten.

Die	agrarministerkonferenz	hat	mit	Beschluss	
vom	��.	september	�009	unter	tOP	��	die	Bund	/		
länder-arbeitsgemeinschaft	nachhaltige	land-
entwicklung	beauftragt,	eine	Bewertung	der	im	
Bericht	„Perspektiven	für	eine	weitere	zusam-
menarbeit	von	Bund	und	ländern	zur	nachhal-
tigen	entwicklung“	genannten	Instrumente	und	
ansatzpunkte	vorzunehmen	und	eine	stellung-

nahme	zur	thematik	aus	sicht	des	ländlichen	
raumes	zu	erarbeiten.	zur	umsetzung	dieses	
auftrags	hat	die	argelandentwicklung	folgende	
stellungnahme	abgegeben:

3. Ergebnis der Untersuchung

Die	Bewertung	der	fiskalischen,	ökonomischen	
und	planerischen	Instrumente	wurde	für	jedes	Ins-
trument	durchgeführt.	Die	ergebnisse	sind	in	einer	
anlage	zusammengestellt.	Die	zusammenfassung	
ergibt	sich	aus	nachfolgender	Bewertungsmatrix	
(schulnotensystem	�	-	�)	und	die	im	anschluss	
abgedruckte	anlage.
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�.�	erläuterungen	zur	Bewertung	der	fiska-	
						lischen	und	ökonomischen	Instrumente

Für	die	reduzierung	der	Flächeninanspruchnahme	
bei	Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-
fang	für	Infrastruktur	und	umwelt	sind	alle	Instru-
mente	mehr	oder	weniger	ungeeignet.	Im	Bereich	
der	Kommunalen	entwicklung	erscheint	sowohl	
das	�.	als	auch	das	5.	Instrument	besonders	zur	
reduzierung	der	Flächeninanspruchnahme	geeig-
net.	Durch	schaffung	von	Förderanreizen	kann	in	
einem	überschaubaren	zeitraum	mit	vergleichs-
weise	geringen	finanziellen	Mitteln	ein	großer	
effekt	erzielt	werden.	

als	gänzlich	ungeeignet	wird	dagegen	das	4.	Ins-
trument	(ausrichtung	finanzpolitischer	rahmen-
bedingungen	auf	eine	sparsame	neuausweisung	
von	siedlungs-	und	verkehrsflächen)	angesehen.	
eine	änderung	des	steuerrechts	erscheint	äußerst	
aufwendig,	zumal	dies	schwer	mit	den	zielen	
des	Bürokratieabbaus	und	der	vereinfachung	
des	steuerrechts	vereinbar	ist.	somit	ist	nicht	
davon	auszugehen,	dass	eine	reduzierung	der	
Flächeninanspruchnahme	mit	hilfe	dieses	Instru-
ments	erreicht	werden	kann.	

zu	beachten	ist,	dass	die	Instrumente	teilweise	
nicht	direkt	zur	senkung	der	Flächeninanspruch-
nahme	beitragen,	sondern	erst	Folgeüberlegungen	
zu	einer	reduzierung	führen.	Dies	wird	am	Beispiel	
des	neuen	Kommunalen	Finanzmanagements	
nKF	(8.	Instrument)	deutlich:	nicht	das	Bench-
marking	bewirkt	eine	verminderte	Flächeninan-
spruchnahme,	sondern	erst	durch	die	analyse	der	
zusätzlich	gewonnenen	Information	kann	eine	
flächensparende	landentwicklung	angestoßen	
werden.	

�.�	erläuterungen	zur	Bewertung	der	planerischen	
							Instrumente

Der	einsatz	der	Instrumente	�,	�,	4	und	�	kann	
zu	einer	reduzierung	der	Flächeninanspruchnah-
me	bei	Kommunalen	entwicklungen	beitragen.	
Bei	der	Inanspruchnahme	von	land	in	großem	

umfang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
der	umwelt	führt	hingegen	keines	der	vorge-
schlagenen	Instrumente	zum	erfolg,	da	die	plane-
rischen	Instrumente	hauptsächlich	auf	die	Innen-
entwicklung	abzielen.	

zum	�.	Instrument	ist	zu	erwähnen,	dass	der	erste	
satz	„Flächenmanagement	in	allen	Kommunen	
sowie	auf	regionaler	ebene“	das	Instrument	nicht	
korrekt	beschreibt.	Der	weitere	erläuternde	text	
aus	dem	Bericht	der	arbeitsgruppe	nachhaltigkeit	
ist	zutreffender.	Das	Instrument	ist	daher	mit	„er-
kennen,	Mobilisieren	und	nutzung	von	Potenzia-
len	im	Bestand“	besser	umschrieben.

Weiter	wurde	vorgeschlagen,	die	Kurzbeschrei-
bung	des	4.	Instruments	zu	ändern	in	„statuierung	
eines	rechtsverbindlichen	vorrangs	der	Innenent-
wicklung“.

Das	5.	Instrument	(anpassung	denkmalschutz-
rechtlicher	vorschriften)	kann	zwar	in	einzelfällen	
zum	erfolg	führen,	aber	aufgrund	des	geringen	
anteils	denkmalgeschützter	Objekte	besteht	
kaum	Bedarf.	In	Bezug	zum	gesamten	Flächen-
einsparungspotenzial	ist	die	Wirkung	auf	die	re-
duzierung	der	Flächeninanspruchnahme	gering.

Gänzlich	ungeeignet	erscheint	das	�.	Instrument	
(erbbaurecht),	da	keine	positiven	auswirkungen	
auf	die	Flächeninanspruchnahme	durch	den	
erleichterten	zugriff	der	Kommunen	auf	brach-
gefallene	und	nicht	mehr	genutzte	Flächen	zu	
erwarten	sind.	

4. Ergänzung: Instrumente der Integrierten  
     Ländlichen Entwicklung zur Reduzierung der 
     Flächeninanspruchnahme

Der	Bericht	„Perspektiven	für	eine	weitere	zusam-
menarbeit	von	Bund	und	ländern	zur	nachhal-
tigen	entwicklung“	berücksichtigt	nicht	die	Instru-
mente	der	Integrierten	ländlichen	entwicklung.	

Die	Instrumente	der	Integrierten	ländlichen	ent-
wicklung	insbesondere	die	Integrierten	ländlichen	

entwicklungskonzepte,	das	regionalmanagement,	
die	Dorfentwicklung	und	die	Flurbereinigung	
können	wirkungsvoll	genutzt	werden,	um	die	Flä-
cheninanspruchnahme	zu	verringern.	Durch	akti-
vierung	von	Dialogprozessen	und	sensibilisierung	
zur	Flächeninanspruchnahme,	durch	Mitwirkung	
der	Bürger	an	der	Gestaltung	der	entwicklungs-
prozesse,	durch	Koordination	und	Bündelung	flä-
chenbeanspruchender	Maßnahmen	sowie	durch	
ein	aktives	Management	der	Flächen	und	Infra-
struktur	(incl.	Bestandssicherung	und	rückbau)	
kann	ein	Beitrag	zur	umsetzung	des	„ziels-�0-ha“	
der	nachhaltigkeitsstrategie	der	Bundesregierung	
in	den	ländlichen	räumen	geleistet	werden.	auf-
grund	ihres	stufenweisen	aufbaus:	Planung,	Mo-
deration	und	Maßnahmenumsetzung	sowie	des	
dabei	zur	verfügung	stehenden	Flächenmanage-
ments	sind	die	Instrumente	der	Integrierten	länd-
lichen	entwicklung	besonders	geeignet,	die	Flä-
cheninanspruchnahme	zu	mindern.	Wesentlich	ist	
hierbei,	dass	der	anstoß	und	die	umsetzung	von	
Integrierten	ländlichen	entwicklungskonzepten	
von	den	regionalen	akteuren	ausgehen	muss	(u.a.	
Gemeinden,	verbände	und	Bürger).	Wenn	die	re-
gionalen	akteure	einen	entwicklungsschwerpunkt	
in	der	reduzierung	des	Flächenverbrauchs	sehen,	
haben	sie	die	Möglichkeit,	in	den	Konzepten	und	
im	Management	die	entsprechenden	ressour-
cen	einzusetzen.	zur	effektiven	reduzierung	der	
Flächeninanspruchnahme	ist	es	wichtig,	vor	der	
umsetzungsphase	bereits	in	der	Planungsphase	
der	eingriffsmaßnahmen	auf	eine	Minderung	hin-
zuwirken.

Bei	der	erarbeitung	Integrierter Ländlicher 
Entwicklungskonzepte (ILEK) - oder vergleich-
barer lokaler Entwicklungsstrategien - können	
die	landentwicklungsverwaltung	und	andere	
Planungsträger	flächenbeanspruchender	Maß-
nahmen	(z.B.	Wasserwirtschaft,	straßenbau	oder	
auch	landespflege)	frühzeitig	bei	der	erarbeitung	
einer	abgestimmten	Planungskonzeption	zu-
sammenarbeiten.	ziel	ist	es,	eine	räumliche	und	
zeitliche	Bündelung	der	flächenbeanspruchenden	
Maßnahmen	zu	erreichen.	Das	IleK	kann	auch	
Grundlage	für	eine	interkommunale	zusammen-
arbeit	sein,	innerhalb	der	die	Gemeinden	flächen-

sparende	Prozesse	der	Innenentwicklung	in	einem	
partnerschaftlichen	Miteinander	angehen.	Flä-
chensparen	und	Innenentwicklung	können	nicht	
in	einem	Wettbewerb	der	Gemeinden	unterein-
ander	und	gegeneinander	gelingen,	sondern	nur	
über	die	Gemeindegrenzen	hinweg.	Die	landent-
wicklungsverwaltung	kann	durch	einsatz	geeig-
neter	Methoden	und	Instrumente	die	Gemeinden	
dabei	aktiv	begleiten	und	unterstützen.	

auch	im	rahmen	des	Regionalmanagements	
können	die	Belange	einer	verminderten	Flä-
cheninanspruchnahme	berücksichtigt	und	in	den	
Beteiligungsprozessen	thematisiert	werden.	

neben	der	investiven	umsetzung	von	Maßnah-
men	der	Dorfentwicklung	sind	die	Dorfent-
wicklungsprozesse	vor	allem	durch	eine	um-
fassende	Bürgerbeteiligung	charakterisiert.	Die	
Maßnahmen	der	Dorfentwicklung	dienen	der	
verbesserung	der	lebens-	und	arbeitsverhältnisse	
der	dörflichen	Bevölkerung	und	dem	erhalt	des	
charakters	der	ländlichen	siedlungen.	Mit	ihrem	
ganzheitlichen	Planungs-	und	umsetzungsansatz	
ist	die	Dorfentwicklung	besonders	geeignet,	die	
Bürger	für	die	Belange	der	reduzierung	der	Flä-
cheninanspruchnahme	zu	sensibilisieren	und	bei	
der	Maßnahmenumsetzung	zu	berücksichtigen.	
Mit	diesem	Instrument	können	grundlegende	
standortfragen	für	das	künftige	Wohnen	und	
Gewerbe	in	einer	Gemeinde	beeinflusst	werden.	
Die	Kommune	kann	damit	bereits	frühzeitig	we-
sentliche	Weichen	für	eine	kostengünstige	und	
flächensparende	siedlungsentwicklung	stellen.	
angesichts	des	strukturwandels	und	des	demo-
graphischen	Wandels	in	den	ländlichen	räumen	
gilt	es,	insbesondere	die	Ortskerne	zu	stärken	
(Innenentwicklung)	und	damit	einen	wichtigen	
Beitrag	zum	Flächensparen	zu	leisten.	Die	vor-
bereitung	und	die	Planung	der	Dorfentwicklung	
bringen	viele	unterschiedliche	akteure	zusammen.	
Diese	zusammenführung	der	unterschiedlichsten	
Informationen	in	die	Dorfentwicklungsplanung	
fördert	vernetzendes	Denken	und	damit	auch	die	
einbeziehung	von	besonderen	Problemfeldern,	
auch	der	Flächeninanspruchnahme.	Die	in	die	
Planungen	einbezogenen	akteure	werden	durch	
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die	tätigkeit	in	den	arbeitskreisen	motiviert,	lö-
sungsansätze	vor	Ort	für	den	Ort	zu	finden	und	
auch	umzusetzen.	Die	planerische	umsetzung	der	
Probleme	erfolgt	u.a.	mit	solchen	Instrumenten,	
wie	der	Bauleitplanung,	entwicklungskonzepte,	
Brachflächen-	und	leerstandskataster,	häufig	
auch	mit	dem	Instrument	der	Bodenordnung.	auf	
diese	Weise	kann	gezielt	auf	die	verringerung	der	
Flächeninanspruchnahme	hingewirkt	werden.	Die	
Instrumente	der	Dorfentwicklung,	die	einfluss	auf	
die	reduzierung	der	Flächeninanspruchnahme	
haben,	sind	u.a.	die	stärkung	der	allgemeinen	
Wirtschaftskraft	der	Gemeinde	durch	umnut-
zungen	und	rückbau	von	Gebäuden,	erschließung	
von	Wohn-	und	Gewerberaum	durch	leerstands-
beseitigung	in	der	Ortslage,	sicherung	der	ortsty-
pischen	Bausubstanz	und	Wohnumfeldgestaltung.

umfassende	Möglichkeiten	der	reduzierung	der	
Flächeninanspruchnahme	bieten	auch	die	ver-
fahren	der	Bodenordnung	nach	dem	FlurbG	bzw.	
lwanpG.	Im	rahmen	dieser	verfahren	können	
Flächenankäufe	über	das	ganze	verfahrensge-
biet	ausgedehnt	und	dann	im	verbund	mit	der	

neuordnung	aller	eigentumsflächen	auch	die	
Flächenbereitstellung	der	im	rahmen	des	IleK	
räumlich	gebündelten	flächenbeanspruchender	
Maßnahmen	Dritter	in	sinnvollen,	funktionstüch-
tigen	Gebiets-	und	landschaftszusammenhängen	
verwirklicht	werden.	als	ergebnis	wird	eine	Mini-
mierung	der	Inanspruchnahme	von	Flächen	und	
gleichzeitig	eine	harmonische	einbindung	flächen-
beanspruchender	Maßnahmen	in	die	landschaft	
erreicht.

es	wurde	seitens	der	argelandentwicklung	
empfohlen,	die	Instrumente	der	Integrierten	
ländlichen	entwicklung	ergänzend	neben	den	
fiskalischen,	ökonomischen	und	planerischen	
Instrumenten	zur	reduzierung	der	Flächeninan-
spruchnahme	in	die	weiteren	Überlegungen	einzu-
beziehen.	

Die	agrarministerkonferenz	hat	den	Bericht	zur	
Kenntnis	genommen	und	die	weitere	abstimmung	
mit	der	laBO	beauftragt.	Den	übrigen	Gremien	
wurde	der	Bericht	zugeleitet.

1. Einführung handelbarer Flächenaus- 
    weisungsrechte

verknüpft	mit	Kosten-nutzen-Betrachtungen.	Die	
maximal	ausweisbare	Fläche	in	einem	definierten	
Planungsraum	könnte	ähnlich	wie	emissions-
rechte	an	einer	„Börse“	gehandelt	werden.

Kurzcharakterisierung des Instruments

bundesweite	einführung	einer	unmittelbaren		
	 Mengenbegrenzung	der	Flächeninanspruch	
	 nahme	für	siedlungs-	und	verkehrsflächen	in		 	
	 raumordnungs-	und	regionalplänen	durch		 	 	
	 begrenzte	Flächenwidmungskontingente	

alternativ	in	abgeschwächter	Form	als	Mittel		
	 zur	stärkung	des	interkommunalen	aus-	
	 tauschs:	allerdings	statt	bundesweiter	ausdeh-	
	 nung	regionale	Gebietsabgrenzung			
	 (aG	„Planung“	)

Stärken des Instruments

verschärft	anforderungen	an	den	Bedarfsnach-	
	 weis	für	das	Überplanen	des	außenbereichs

stärkere	Kosten-nutzen-Betrachtung	und	ge-	
	 nauere	Berücksichtigung	der	zukünftigen	Be-	

■

■

■

■

	 völkerungs-	und	Gewerbeentwicklung	erfor-	
	 derlich	(umfangreiche	nachhaltigkeitsprüfung)	

Schwächen des Instruments

finanzschwache	städte,	Gemeinden	u.	länder		
	 geraten	gegenüber	finanzstarken	ins	hinter-	
	 treffen	

höhere	Bodenpreise	durch	geringere	verfüg-	
	 barkeit	neuer	Wohnbau-	und	Gewerbeflächen

führt	eventuell	zu	einer	entkopplung	von	ur-	
	 sache	und	Wirkung	und	verfassungsmäßige		
	 Bedenken	durch	eingriff	in	kommunale	Pla-	
	 nungshoheit	(aG	„Planung“)

verschärft	Disparitäten	zwischen	den	ländern	
	 (Bestandteil	länderfinanzausgleich)

Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

geringe	Flächeninanspruchnahme	durch	„maß-	
	 geschneiderte“	lösungen	(z.B.	Bündelung	von		
	 verkehrswegen,	reduzierung	von	Fahrbahn-	 	
	 breiten	und	rückbau	nicht	mehr	benötigter		 	 	
	 anlagen)	

■

■

■

■

■

anhanG	zuM	BerIcht
BeWertunG	Der	FIsKalIschen,	
ÖKOnOMIschen	unD	
PlanerIschen	InstruMente	
zur	reDuzIerunG	Der	Flächen
neuInansPruchnahMe
bearbeitet vom Arbeitskreis I – Grundsatzangelegenheiten – der ArgeLandentwicklung.

I. Fiskalische und ökonomische Instrumente zur Reduzierung der Flächen- 
    neuinanspruchnahme
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b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen

verminderte	ausweisung	neuer	Flächen	durch	
	 das	Prinzip	„Innen-	vor	außenentwicklung“		
	 (u.a.	revitalisierung	von	Brachflächen	und		 	 	
	 nachverdichtung	im	Bestand)

durch	verstärkte	Innenentwicklung	kann	kom-	
	 plett	auf	vorhandene	Infrastruktur	zurückge-	
	 griffen	werden	bzw.	es	genügt	die	erweiterung		
	 der	bestehenden

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
ministerien vom 03.09.2009

umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen		
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte		
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-		
					fang:	
					4	(ansatzweise	geeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	 	 	
						�	(im	allgemeinen	geeignet)

2. Einführung einer Baulandausweisungs- 
    umlage als eine am Flächenumfang  
    des neuen Baugebiets bemessene 
    Umlage.

um	jedoch	eine	finanzielle	Mehrbelastung	der	
Kommunalebene	durch	diese	„Besteuerung“	zu	
vermeiden,	ist	die	rückverteilung	des	umlageauf-
kommens	an	die	Kommunen	vorgesehen.	Dabei	
sollten	solche	Kommunen	bevorzugt	werden,	wel-
che	keine	Flächen	neu	ausweisen.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

Dämpfung	der	nachfrage	nach	Bauland	durch	
	 bundesweite	einführung	einer	umlage	

Stärken des Instruments

schaffung	ökonomischer	anreize	zum	spar-	
	 samen	umgang	mit	Flächen

■

■

■

■

■

durch	rückverteilung	des	umlageaufkommens		
	 an	Kommunen,	welche	keine	Flächen	neu	aus-	
	 weisen,	wird	eine	reduzierung	der	Flächenin-	
	 anspruchnahme	zusätzlich	gefördert

umwidmungen	von	ökologisch	besonders	be-	
	 deutsamen	sowie	wertvollen	Böden	für	die		
	 landwirtschaft	kann	reduziert	werden

Schwächen des Instruments

Instrument	zielt	ausschließlich	auf	die		
	 „Besteuerung“	von	Bauland	ab

höhere	Bodenpreise	erschweren	dem	Bürger		
	 die	Finanzierung	des	eigenheims	bzw.	die	Ge-	
	 werbeansiedlung	und	-erweiterung,	durch	ge-	
	 eignete	politische	Maßnahmen	muss	dem	ent-	
	 gegen	gesteuert	werden

Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	umfang	
					zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	der		 	
					umwelt

geringer	effekt:	eine	neuerschließung	kann	im		
	 einzelfall	vermieden	werden,	wenn	durch		
	 nachverdichtung	bestehende	Infrastruktur		
	 stärker	ausgelastet	wird	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
verminderte	ausweisung	neuer	Flächen	durch	

	 das	Prinzip	„Innen-	vor	außenentwicklung“		
	 (u.a.	revitalisierung	von	Brachflächen	und		
	 nachverdichtung	im	Bestand)

durch	verstärkte	Innenentwicklung	kann	kom-	
	 plett	auf	vorhandene	Infrastruktur	zurückge-	
	 griffen	werden	bzw.	es	genügt	die	erweiterung		
	 der	bestehenden	

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
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umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen		
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte		
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

■

■

■

■

■

■

■

■

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt:			
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					4	(ansatzweise	geeignet)

3. Flächenkreislaufgerechte Modifizie- 
    rung von Fördermaßnahmen zur 
    Stärkung der Innenentwicklung von  
    Städten und Dörfern

z.	B.	unter	einsatz	von	Mitteln	des	europäischen	
Fonds	für	regionale	entwicklung	(eFre)	etwa	zur	
Mobilisierung	nicht	marktgängiger	Brachflächen	
oder	durch	Fondslösungen	im	rahmen	der	eu-
Initiative	JessIca	(Joint	european	support	for	
sustainable	Investment	in	city	areas).

Kurzcharakterisierung des Instruments

Begriff	des	Flächenkreislaufs	beschreibt	einen	
	 Bewirtschaftungsansatz	für	städte,	Dörfer		
	 oder	regionen	zur	Beschränkung	der	neuinan-	
	 spruchnahme	von	Flächen

zielt	auf	eine	städtebauliche	Politik,	die	die		
	 Innenentwicklung	stärkt	und	fördert	durch	u.a.		
	 Mittel	aus	eFre	(eingerichtet	zur	verringerung		
	 der	unterschiede	im	entwicklungsstand	der		
	 regionen)	oder	aus	JessIca	(anregen	innova-	
	 tiver	Finanzierungsinstrumente)

Stärken des Instruments

Bereitstellung	benötigter	Flächen	für	sied-	
	 lungs-	und	verkehrszwecke	durch	ausschöp-	
	 fung	vorhandener	Baulandpotenziale,	aufwer-	
	 tung	von	zentren	und	Ortsteilzentren

nachhaltigkeitsgedanken	wird	durch	Wieder-	
	 herstellung	der	nutzungsfähigkeit	leer	stehen-	
	 der	Gebäude	verstärkt	rechnung	getragen

Schwächen des Instruments

nur	geeignet,	sofern	genügend	Flächen	für	eine		
	 Innenentwicklung	zur	verfügung	stehen

■

■

■

■

■

Auswirkung des Instruments auf die Flächen- 
inanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	umfang	
					zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	der	um-	
					welt

keine,	da	die	angesprochenen	Fördermaßnah-	
	 men	ausschließlich	auf	stärkung	der	Innenent-		
	 wicklung	von	städten	und	Dörfern	zielen

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
durch	Konzentration	auf	die	entwicklung	von		

	 Bestandspotenzialen	und	die	Inwertsetzung		
	 von	Brachen	zur	reduzierung	des	Flächenver-	
	 brauchs	geeignet

neuausweisungen	finden	nur	an	tatsächlich		
	 erforderlichen	standorten	statt

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
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umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen	
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte		
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch:	

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang:

					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	 	 	
					�	(geeignet)		

4. Ausrichtung finanzpolitischer Rah- 
    menbedingungen auf eine sparsame  
    Neuausweisung von Siedlungs- und  
    Verkehrsflächen.

staatlich	gesetzte	ökonomische	rahmenbedin-
gungen,	die	derzeit	noch	direkt	oder	indirekt	auf	
die	Flächenneuinanspruchnahme	wirken,	sind	
kritisch	zu	prüfen.	hierzu	gehört	die	Prüfung	der	
rechtlichen	Möglichkeiten	(z.B.	Beihilferecht)	
sowie	der	sonstigen	vor-	und	nachteile	einer	än-
derung	der	Grunderwerbsteuer	zur	Mobilisierung	
bestehenden	Baulands	(z.B.	„Baulücken“).	Geprüft	

■

■

■

■
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werden	sollte	auch	ein	zoniertes	kommunales	
satzungsrecht	bei	der	Grundsteuer.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

änderung	der	derzeitigen	steuer-	und	subven-	
	 tionspolitik	zur	ausrichtung	auf	einen	haushäl-	
	 terischen	umgang	mit	Flächen	

senkung	/	streichung	der	Pendlerpauschale		
	 und	Gewerbesteuer,	änderung	der	Bemes-	
	 sungsgrundlage	der	Grundsteuer	(derzeit	ein-	
	 heitswert,	zukünftig	z.B.	Bodenwert,	Flächen-	
	 größe	oder	Flächennutzung)	und	Festlegung		
	 unterschiedlicher	hebesätze	(zoniertes	sat-	
	 zungsrecht)

Stärken des Instruments

abkehr	von	der	angebotsplanung
Förderung	einer	verdichteten	Wohnbebauung

Schwächen des Instruments

schwer	mit	zielen	des	Bürokratieabbaus	und		
	 der	vereinfachung	des	steuerrechts	vereinbar

unerwünschte	Markt-	und	Wettbewerbsver-	
	 zerrungen	möglich

Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-		
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

verminderte	subventionierung	bewirkt	kaum		
	 reduzierung	der	Flächeninanspruchnahme		

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
nimmt	erheblichen	einfluss	auf	die	Intensität		

	 und	räumliche	verteilung	der	Flächeninan-	
	 spruchnahme,		schafft	anreize	auf	eine	bau-	
	 liche	Innenentwicklung	zu	setzen

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
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kein	geeignetes	Instrument	zur	Begrenzung		
	 der	Flächeninanspruchnahme,	erneute	Bewer-	
	 tung	wenn	vorschläge	der	FMKen	es	erforder-	
	 lich	erscheinen	lassen

■

■

■
■

■

■

■

■

■

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					5	(ungeeignet)	

5. Überprüfung bestehender öffentlicher 
    Fördermaßnahmen mit Auswirkungen  
    auf die Flächenneuinanspruchnahme  
    mit dem Ziel einer 

I.	 verstetigung	und	stärkeren	ausnutzung		
	 bestehender	Förderinstrumente	auf		 	 	
	 Bundes-	und	landesebene	

II.	 stärkeren	abstimmung	von	Fördermaßnah-	
	 men,	Überprüfung	von	Fördervorausset-	
	 zungen/-inhalten	darauf,	ob	sie	in	einklang		
	 mit	dem	verfolgten	ziel	einer	sparsamen		
	 Flächenneuinanspruchnahme	stehen

III.	 einzelfallbezogenen	Überprüfung	von	För-	
	 dermaßnahmen	in	Gebieten	bzw.	Gemein-	
	 den,	bei	denen	eine	zu-sätzliche	Flächen-	
	 neuinanspruchnahme	aus	raumordne-	
	 rischer	sicht	nicht	gewünscht	ist.		

Kurzcharakterisierung des Instruments

umfangreiche	Überprüfung	und	Kopplung		
	 bestehender	Programme	und	Maßnahmen		
	 (insbesondere	hinsichtlich	der	Potenziale	im		
	 Bestand,	vor	dem	hintergrund	der	demogra-	
	 fischen	entwicklung	und	der	Folgekosten	so-	
	 wie	der	interkommunalen	bzw.	regionalen		
	 abstimmung)

Stärken des Instruments

schafft	anreize	zur	Wiedernutzung	von	Brachen	
	 und	Baulücken	(I.)

fördert	interkommunale	Kooperation	bei	der		
	 Baulandbereitstellung	(z.B.	durch	Flächen	
	 pools),	mindert	kommunale	Wettbewerbs-	
	 prozesse	(II.)

■

■

■

reduziert	die	ausweitung	von	nutzungen	und		
	 Bauten	im	außenbereich,	ermöglicht	schutz		
	 und	entwicklung	natürlicher	landschafts-	
	 räume	(III.)

Schwächen des Instruments
Gefahr	der	nichtberücksichtigung	des	rechts		

	 auf	kommunale	eigenentwicklung	(III.)
	
Auswirkung des Instruments auf die 
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

neuausweisung	von	Flächen	kann	durch	ge-	
	 zielte	anpassung	von	Fördermaßnahmen	re-	
	 duziert	werden

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
durch	die	gezielte	Förderung	einer	sparsamen		

	 Flächenneuinanspruchnahme	und	einer	ver-	
	 besserung	der	Innenentwicklung	könnte	aus-	
	 weisung	von	Flächen	stark	vermindert	werden

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
ministerien vom 03.09.2009

umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen		
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte	
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt:	 	
					�	(im	allgemeinen	geeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(geeignet)

■

■

■

■

■

6. Sicherung notwendiger verkehrs- und  
    sozialer Infrastrukturen in struktur- 
    schwachen Gebieten, 

um	eine	verstärkte	abwanderung	der	Bevölkerung	
in	suburbane	Bereiche	und	die	damit	verbundene	
zusätzliche	Flächenneuinanspruchnahme	zu	ver-
meiden.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

aufgrund	demographischer	veränderungen		
	 findet	eine	deutliche	Bedarfsstrukturverschie-	
	 bung	im	ländlichen	raum	statt	

zur	vermeidung	negativer	auswirkungen	ist	die	
	 sicherung	technischer	Infrastrukturen	(verkehr,	
	 ver-	und	entsorgung)	und	sozialer	Infrastruktu-	
	 ren	(Bildung,	Gesundheit,	Pflege,	Kultur)	not-	
	 wendig

Stärken des Instruments

Grundlage	für	ein	funktionierendes	Gemein-	
	 wesens	wird	erhalten

künftige	öffentliche	Infrastrukturmaßnahmen		
	 werden	den	heutigen,	aber	auch	künftigen	re-	
	 gionalen	erfordernissen	gerecht		
	 (nachhaltigkeit)

abkehr	von	einer	generell	auf	Wachstum	aus-	
	 gerichteten	Infrastrukturpolitik

zusammenarbeit	zwischen	Bund,	ländern	und		
	 Kommunen	wird	gefördert,	um	die	Daseinsvor-	
	 sorge	im	ländlichen	raum	zu	gewährleisten

Schwächen des Instruments

eine	gute	intraregionale	erreichbarkeitssituati-	
	 on	kann	eine	flächenhafte	ausdehnung	eines		
	 Gebietes	bewirken	(anreizeffekt	für	das		
	 umland)
	
Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)	Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

ausbau	der	Infrastruktur	führt	zu	erheblicher	
	 neuausweisung	von	Flächen	

■

■

■

■

■

■

■

■
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b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
verminderte	ausweisung	neuer	Flächen	im	

	 Ballungsraum

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
ministerien vom 03.09.2009

umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen		
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte		
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					4	(ansatzweise	geeignet)	

7. Flächenunabhängiger kommunaler  
    Finanzausgleich.

Das	derzeitige	system	des	kommunalen	Finanz-
ausgleichs	(KFa)	führt	durch	seine	anknüpfung	an	
die	einwohnerzahl	zu	anreizen	für	die	ausweisung	
von	siedlungsflächen,	dem	durch	eine	umgestal-
tung	des	KFa	entgegengewirkt	werden	könnte.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

statt	Bindung	der	Mittel	an	die	einwohnerzahl,		
	 sind	zweckzuweisungen	im	rahmen	des	KFa	
	 	geeignet,	dazu	zählen	u.a.	projektorientierte		
	 zuweisungen	im	Falle	flächensparenden	Bau-	
	 ens,	der	Wiedernutzung	von	Brachen,	der		
	 nachverdichtung	und	der	entsiegelung	oder		
	 bei	Bereitstellung	gemeindeübergreifender		
	 öffentlicher	Infrastruktureinrichtungen

Stärken des Instruments

stärkere	Kosten-nutzen-Betrachtungen	und		
	 umfangreiche	nachhaltigkeitsprüfungen	statt		
	 nicht	mehr	zeitgemäßer	reiner	angebotspla-	
	 nung	

■

■

■

■

Dämpfung	des	starken	standortwettbewerbs		
	 von	Kommunen	bei	Gewerbeansiedlung	und		
	 Bereitstellung	von	Wohnbauland

Schwächen des Instruments

verknüpfung	des	KFa	mit	politischen	len-	
	 kungszielen	kann	zur	Beeinträchtigung	des		
	 kommunalen	selbstverwaltungsrechts	füh-	
	 ren,	da	aufgabengerechte	und	angemessene	
	 Finanzausstattung	der	Gemeinden	nicht	mehr		
	 gewährleistet	ist	(aG	der	Finanzministerien)
	
Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

in	einzelfällen	geringere	Flächenneuinan	
	 spruchnahme,	durch	Förderung	gemeindeüber-	
	 greifender	öffentlicher	Infrastruktureinrich	
	 tungen	(z.B.	Kreiskrankenhäuser)	und	der	da	
	 mit	verbundenen	Bündelung	an	einem	Ort	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
verminderte	ausweisung	neuer	Flächen,	da		

	 entkopplung	von	einwohnerzahl	und	KFa	

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
Finanzministerien vom 03.09.2009

kein	geeignetes	Instrument	zur	Begrenzung	der	
	 Flächeninanspruchnahme	(s.	schwächen	des		
	 Instruments),	erneute	Bewertung	wenn	vor-	
	 schläge	der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen		
	 lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(im	allgemeinen	geeignet)

■

■

■

■

■

8. Neues kommunales Finanz- 
    management (NKF):	

entwicklung	einer	geeigneten	Kontenstruktur	zur	
Quantifizierung	und	steuerung	der	tatsächlichen	
Kosten	für	kommunale	„Produkte“	und	leistungen	
mit	dem	ziel,	die	Wirtschaftlichkeit	kommunaler	
Flächenausweisungen	in	der	Bilanz	aktueller	sicht-
bar	zu	machen.

Kurzcharakterisierung des Instruments

verbesserung	der	verknüpfung	von	neuem		
	 Kommunalen	Finanzmanagement	und	spar-	
	 samem	und	haushälterischem	umgang	mit		
	 Grund	und	Boden

schaffung	einer	größeren	Kostentransparenz		
	 durch	Darstellung	der	Kosten	von	Flächennut-	
	 zungsentscheidungen	durch	ausweisung	von		
	 entwicklungs-	und	nebenkosten	

Stärken des Instruments

bisher	nicht	messbare	Faktoren	können	quan-	
	 tifiziert	und	deren	Bedeutungen	im	Planungs-	
	 prozess	berücksichtigt	werden

Bewertung	der	nachhaltigkeit	von	Flächen-	
	 inanspruchnahmen	wird	ermöglicht

Schwächen des Instruments

einschränkung	von	spielräumen	im	verwal-	
	 tungshandeln,	da	präzise	Kostenerfassung		
	 kommunales	Benchmarking	zulässt

Keine	auswirkungen	der	nKF	auf	die	Inan-	
	 spruchnahme	von	land	in	großem	umfang	zur		
	 verbesserung	der	landschaft	und	der	umwelt

weitere	auswirkungen	sehr	gering

■

■

■

■

■

■

■

Auswirkung des Instruments auf die Flächen- 
inanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

keine	auswirkungen	durch	nKF

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
durch	präzisiere	ermittlung	der	realisierungs-		

	 und	Folgekosten	werden	anreize	geschaffen,		
	 weniger	auf	außenentwicklung	zu	setzen	und	
	 zum	teil	auf	Innenentwicklung	auszuweichen

positiver	effekt	auf	die	Flächeninanspruch-	
	 nahme	

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der Finanz-
ministerien vom 03.09.2009

umsetzung	des	Instruments	darf	zu	keinen	
	 zusätzlichen	Belastungen	der	länderhaushalte		
	 führen,	erneute	Bewertung	wenn	vorschläge		
	 der	FMKen	es	erforderlich	erscheinen	lassen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme durch:	

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					4	(ansatzweise	geeignet)

■

■

■

■

II. Planerische Instrumente zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme

1. Erkennen, Mobilisieren und Nutzung  
    von Potenzialen im Bestand. 

Flächenmanagement	in	allen	Kommunen	sowie	
auf	regionaler	ebene	.	aufgabe	ist	dabei	das	erken-
nen,	Mobilisieren	und	nutzung	von	Potenzialen	

im	Bestand	mit	geeigneten	erhebungs-	und	Infor-
mationssystemen,	Organisationsstrukturen	und	
vorgehensweisen	mit	dem	ziel	einer	effizienten	
und	städtebaulich	optimierten	entwicklung.	Dabei	
müssen	auch	die	gesamtgesellschaftlichen	effekte	
etwaiger	geplanter	Flächenneuinanspruchnah-
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men,	also	auch	die	externen	und	langfristigen	
Kosten	abgeschätzt	werden.

Kurzcharakterisierung des Instruments

kommunales	und	regionales	Flächenma-	
	 nagement	zur	Bündelung	verschiedener	Ins-	
	 trumente,	die	eine	ressourcenschonende	und		
	 bedarfsgerechte	Bodennutzung	ermöglichen

aufbereitung	von	Flächeninformationen:	be-	
	 reitstellen	der	Daten	in	einem	GIs,	Brach-	und		
	 reserveflächenkatasters,	eingruppierung	von		
	 Flächen	im	hinblick	auf	ihre	Bedeutung	für		
	 eine	nachhaltige	siedlungsentwicklung

Stärken des Instruments

reduzierung	von	Flächenansprüche	an	Grund		
	 und	Boden	(sparsamer	umgang)

erhaltung	und	Wiederherstellung	natürlicher	
	 Bodenfunktionen	(schonender	umgang)

unterstützt	fachübergreifende	und	überörtliche	
	 abstimmungen

Schwächen des Instruments

keine

Auswirkung des Instruments auf die Flächen- 
inanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt

nur	geringe	Flächeneinsparungen	durch	ein-	
	 satz	von	kommunikativen	und	kooperativen		
	 Prozessen

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
reduzierung	des	Flächenverbrauchs	durch		

	 vorrang	der	Innenentwicklung	(unterstützt		
	 durch	qualifizierte	erhebung	und	Bewertung		
	 vorhandener	Flächenpotenziale)

durch	verstärkte	Innenentwicklung	kann	kom-	
	 plett	auf	vorhandene	Infrastruktur	zurückge-	
	 griffen	werden	bzw.	es	genügt	die	erweiterung			
	 der	bestehenden

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
„Planung“ – Bericht zur Entschließung  
Flächensparen (BMVBS)

einsatz	und	Weiterentwicklung	des	Instru-	
	 ments	wird	empfohlen

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der  
Flächeninanspruchnahme durch:	

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und
					der	umwelt:	 	
					5	(ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(geeignet)
	

2. Flächennutzungspläne sollten regel- 
    mäßig fortgeschrieben werden, 

um	veränderten	rahmenbedingungen,	insbeson-
dere	der	demografischen	entwicklung,	rechnung	
zu	tragen.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

Überprüfung	und	anpassung	vorhandener		
	 Flächennutzungspläne	(FnP)	an	demogra-	
	 phische	und	wirtschaftliche	entwicklung,	dabei	
	 sind	auch	Folgekosten	der	Planung	in	die	Prü-	
	 fung	mit	einzubeziehen

ist	städtebauliche	entwicklung	benachbarter	
	 Gemeinden	wesentlich	durch	gemeinsame		
	 voraussetzungen	und	Bedürfnisse	bestimmt,		
	 so	kann	ein	gemeinsamer	FnP	aufgestellt	wer-	
	 den

Stärken des Instruments

vermeidung	von	(temporären)	Flächenüber-	
	 angeboten	und	schaffung	ökonomischer	an-	
	 reize	zum	sparsamen	umgang	mit	Flächen	

durch	aufstellung	eines	gemeinsamen	FnP		
	 wird	die	interkommunale	Kooperation	gestärkt

■

■

■

■

■

Schwächen des Instruments

tatsächliche	verwirklichung	der	eingeräumten		
	 Gestaltungsspielräume	im	sinne	des	Flächen-	
	 sparens	liegt	bei	den	regionalen	und	kommu-	
	 nalen	entscheidungsträgern	

Auswirkung des Instruments auf die Flächen- 
inanspruchnahme durch
a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

keine	wesentlichen	auswirkungen	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
bei	konsequent	am	vorrang	der	Innenent-	

	 wicklung	ausgerichtete	Flächennutzungspolitik	
	 wirkt	sich	das	Instrument	auf	den	umfang	der	
	 siedlungsflächeninanspruchnahme	unmittel-	
	 bar	begrenzend	aus

durch	verstärkte	Innenentwicklung	kann	kom-	
	 plett	auf	vorhandene	Infrastruktur	zurückge-	
	 griffen	werden	(auslastung)	bzw.	es	genügt	die		
	 erweiterung	der	bestehenden

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der  
„Planung“ – Bericht zur Entschließung  
Flächensparen (BMVBS)

keine	einwände	gegen	den	einsatz	und	Wei-	
	 terentwicklung	des	Instruments,	ansatzpunkte		
	 zur	unterstützung	raumordnerischer	Instru-	
	 mente	liegen	z.B.	in	der	regelmäßigen	Über-	
	 prüfung	von	Bauleitplänen	(s.	�0)

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch:	

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt:	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					4	(ansatzweise	geeignet)	

■

■

■

■

■

3. Nutzung aktiver und partizipativer  
    Baulandstrategien, 

u.a.	durch	Kommunikation,	städtebauliche	ver-
träge,	vorhaben-/erschließungspläne	mit	Bebau-
ungspflichten	für	die	eigentümer,	Formulierung	
von	Dichtewerten,	Mengenzielen	und	Methoden	
der	Bedarfsberechnung.		

Kurzcharakterisierung des Instruments

einbindung	kommunikativer	und	kooperativer		
	 Prozesse,	zielgerichtete	Gestaltung	und	ent-	
	 wicklung	der	kommunal	begrenzten	Fläche,		
	 lenkung	der	Flächennutzungsvorhaben	und		
	 Kontrolle	der	zielerreichung	unter	Berücksich-	
	 tigung	der	nachhaltigkeit	(analysieren,	Infor-	
	 mieren,	Motivieren,	Moderieren,	regulieren	
	 und	steuern)

Stärken des Instruments

erfüllung	der	Bedürfnisse	einer	alternden		
	 Gesellschaft	durch	kurze	Wege	und	gute		
	 Infrastrukturversorgung:	verminderung	der		
	 Wohnfläche	pro	einwohner,	verbesserung	
	 der	Wohn(umfeld)qualität,	reduzierung		
	 von	Mobilitätskosten

durch	reglementierende	vorgaben	werden		
	 anreize	für	konkrete	Projekte	und	deren		
	 schnelle	realisierung	geschaffen	(Flächenmo-	
	 bilisierung,	nutzen	von	Potenzialen,	Innen-	
	 entwicklung)	

Schwächen des Instruments

erhöhter	Personalaufwand	bei	stadtverwal-	
	 tungen	durch	intensive	abstimmung	mit		
	 Grundstückseigentümern	zu	Detaillösungen		
	 bzw.	externe	Bearbeitung	erforderlich
	
Auswirkung des Instruments auf die 
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt

keine,	da	die	angesprochenen	Maßnahmen		
	 ausschließlich	auf	stärkung	der	Innenent-	
	 wicklung	von	städten	und	Dörfern	zielen

■

■

■

■

■
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b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
sehr	zur	reduzierung	des	Flächenverbrauchs		

	 geeignet,	insbesondere	durch	die	stärkung	
	 des	öffentlichen	Bewusstseins	für	den	Wert		
	 unzersiedelter	landschaften	und	unver-	
	 siegelter	Böden

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der  
„Planung“ – Bericht zur Entschließung 
Flächensparen (BMVBS)

keine	einwände	gegen	den	einsatz	des	Instru-	
	 ments	in	regionalplänen,	es	ist	zu	prüfen		
	 inwieweit	flächendeckende	vorgaben	bis	auf		
	 Gemeindeebene	durchsetzbar	sind	

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem)  zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(geeignet)

4. Statuierung eines verbindlichen Vor- 
    rangs der Innenentwicklung.

Detaillierte	Berechnungen	zeigen,	dass	ein	flä-
chiges	siedlungswachstum	nach	außen	bis	zum	
Dreifachen	der	Infrastrukturkosten	verursacht,	die	
eine	nach	innen	gerichtete	siedlungsentwicklung	
erfordern	würde.	Damit	wird	deutlich,	dass	auch	
gemeindeinterne	suburbanisierung	je	nach	ihrer	
konkreten	siedlungs-strukturellen	ausprägung	
erhebliche	Implikationen	für	den	Kommunal-	
haushalt	hat.	

Kurzcharakterisierung des Instruments

Innenentwicklung	von	Bauflächen	ist	grund-	
	 sätzlich	kostengünstiger	als	die	außenentwick-	
	 lung,	da	eine	effektive	auslastung	bereits	vor-	
	 handener	siedlungs-	und	verkehrsflächen	er-	
	 zielt	wird

■

■

■

durch	eine	vorrangige	Orientierung	am	bau-	
	 lichen	Bestand,	lässt	sich	die	Flächenneuinan-	
	 spruchnahme	verringern

Stärken des Instruments

verbesserte	auslastung	der	vorhandenen	Infra	
	 struktur	(besseres	Kosten-nutzen-verhältnis)

Grundstücke	in	Potenzialgebieten	werden	vor-	
	 rangig	öffentlich	erschlossen	und	bebaut

durch	Wiedernutzung	von	Brachflächen	erfolgt	
	 eine	qualitative	aufwertung	der	Wohnstand-	
	 orte	im	Innenbereich

wertvolle	Freiräume	und	Böden	im	außenbe-	
	 reich	werden	geschützt

landwirtschaftlich	genutzte	Flächen	bleiben	
	 erhalten

Schwächen des Instruments

Beschränkung	auf	senkung	der	Infrastruk-	
	 turkosten	greift	zu	kurz	(vgl.	stärken	des		
	 Instruments)
	
Auswirkung des Instruments auf die  
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

keine,	da	die	angesprochenen	Maßnahmen		
	 ausschließlich	auf	stärkung	der	Innenent-	
	 wicklung	von	städten	und	Dörfern	zielen	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
Innen-	vor	außenentwicklung	nimmt	erheb-	

	 lich	positiven	einfluss	auf	die	Intensität	der	
	 Flächeninanspruchnahme

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
„Planung“ – Bericht zur Entschließung  
Flächensparen (BMVBS)

ausdrückliche	unterstützung	des	Instruments		
	 u.a.	zum	abbau	von	hemmnissen	der	Innen-	
	 entwicklung	und	zur	bestandsmobilisierenden	
	 stadtentwicklung	

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(geeignet)

5. Anpassung denkmalschutzrechtlicher 
    Vorschriften, 

die	bei	der	Innenentwicklung	der	schaffung	von	
Wohnraum	in	angemessenen	standards	entge-
genstehen	können.	Denkmalschutz	bei	einzelge-
bäuden	in	Ortsinnenlagen	erschwert	u.	u.	eine	
optimale	Flächennutzung	für	die	schaffung		
preiswerten	Wohnraumes	auf	hohem	niveau.		

Kurzcharakterisierung des Instruments

die	entwicklung	eines	unter	Denkmalschutz		
	 stehenden	Gebäudes	birgt	für	den	Investor		
	 häufig	uneinschätzbare	risiken,	wohingegen		
	 Planung	im	außenbereich	besser	kalkulierbar		
	 ist

zudem	greift	in	der	umgebung	eines	unter		
	 schutz	gestellten	Gebäudes	der	umgebungs-	
	 schutz	(z.B.	kann	die	errichtung	einer	Fertigga-	
	 rage	neben	einem	Fachwerkhaus	untersagt		
	 werden)

anpassung	und	lockerung	denkmalschutz-	
	 rechtlicher	vorschriften	kann	somit	die	Innen-	
	 entwicklung	fördern

Stärken des Instruments

Förderung	einer	bedarfsgerechten	Flächen-	
	 ausweisung

nutzung	von	ausbaureserven	im	Ort	
energieeffizienter	umbau	von	altbauten		

	 wird	ermöglicht
durch	stärkere	Belebung	wird	attraktivität	

	 der	Ortskerne	gesteigert	

■

■

■

■

■
■

■

Schwächen des Instruments

schützenswerte	Gebäude	gehen	im	zuge	der		
	 Innenentwicklung	verloren

stadtbild	wird	(z.B.	durch	Wegfall	von	Gebäu-	
	 den	mit	ortsbildprägender	oder	heimatge-	
	 schichtlicher	Bedeutung)	nachhaltig	verändert

kaum	Bedarf	aufgrund	überwiegend	geringer	
	 anzahl	denkmalgeschützter	Objekte
	
Auswirkung des Instruments auf die
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

keine	auswirkungen	auf	die	Flächeninan-	
	 spruchnahme	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
durch	verminderte	regulation	der	kommu-	

	 nalen	Bodennutzungsplanung,	wird	Flächen-	
	 neuinanspruchnahme	(je	nach	vorhandensein-	
	 denkmalschutzrechtlicher	vorgaben)	reduziert

allerdings	überwiegend	geringer	anteil	denk-	
	 malgeschützter	Objekte

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
„Planung“ – Bericht zur Entschließung 
Flächensparen (BMVBS)

keine	stellungnahme	zu	diesem	Instrument	

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(im	allgemeinen	geeignet)

■

■

■

■

■

■

■
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6. Interkommunale Kooperationen 	

zusammen	mit	den	kommunalen	spitzenver-
bänden	könnte	eine	verstärkte	nutzung	von	
interkommunaler	Kooperation,	zum	Beispiel	von	
gemeinsamen	Flächennutzungsplänen	und	Pla-
nungsverbänden	erreicht	werden	(z.B.	stärkung	
durch	zusammenarbeit	statt	schwächung	durch	
Wettbewerb)

Kurzcharakterisierung des Instruments

zur	deutlichen	reduzierung	der	neuinan-	
	 spruchnahme	von	Flächen	sind	neben	einer		
	 konsequenten	anwendung	bestehender		
	 Instrumente	auch	kreative	neue	Maßnahmen		
	 anzuwenden

zudem	funktioniert	erfolgreiches	Flächen-	
	 management	nicht	ohne	interkommunale		
	 Kooperation,	wobei	sich	niemand	benachteiligt	
	 fühlen	darf:	ein	ständiges	Konfliktmanagement	
	 ist	deshalb	unumgänglich	(z.B.	regionaler	las-	
	 tenausgleich)

Stärken des Instruments

Dämpfung	des	starken	standortwettbewerbs	
	 von	Kommunen	bei	Gewerbeansiedlung	und		
	 Bereitstellung	von	Wohnbauland

schaffung	auf	überregionale	Bedürfnisse	zu-	
	 geschnittene	Infrastruktur,	die	den	heutigen,		
	 aber	auch	künftigen	regionalen	erfordernissen		
	 gerecht	wird	(nachhaltigkeit)

Schwächen des Instruments

breite	Beteiligung	aller	Betroffenen,	erhöht	den	
	 zeitlichen	aufwand	der	Maßnahmen

Auswirkung des Instruments auf die  
Flächeninanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und	
					der	umwelt

Flächeninanspruchnahme	wird	vermindert:		
	 durch	gezieltere	standortanalysen	wird		
	 bessere	auslastung	von	Großinfrastruktur-	
	 vorhaben	ermöglicht	

■

■

■

■

■

■

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
deutlich	verminderte	ausweisung	neuer		

	 Flächen,	durch	bedarfsgerechte	Flächen-	
	 neuausweisung	und	verminderten	inter-	
	 kommunalen	Wettbewerb

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
„Planung“ – Bericht zur Entschließung  
Flächensparen (BMVBS)

keine	einwände	gegen	den	einsatz	und	Wei-	
	 terentwicklung	des	Instruments,	stärkung		
	 der	interkommunalen	und	regionalen		
	 Kooperation,	Bündelung	in	einem	regionalen		
	 Flächenmanagement	

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der
Flächeninanpruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	
					5	(ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(geeignet)

7. Erbbaurecht statt Verkauf bei 
    Gewerbeflächen

Die	Befristung	dinglicher	verfügungsrechte	an	
Grund	und	Boden,	angepasst	an	amortisations-
zeiträume	gewerblicher	Investitionen,	erleichtert	
den	Kommunen	den	zugriff	auf	brachgefallene	
und	nicht	mehr	genutzte	Flächen.

Kurzcharakterisierung des Instruments

das	erbbaurecht	gewährt	dem	erbbaurechts-	
	 nehmer	das	recht	ein	Grundstück	in	vielfäl-	
	 tiger	Weise	zu	nutzen

nach	ablauf	der	laufzeit	fällt	das	Grundstück		
	 wieder	an	die	Gemeinde	zurück	bzw.	wird	bei		
	 nutzung	in	rechtlich	zulässiger	art	verlängert

für	den	Fall,	dass	vertraglich	vereinbarte	Pflich-	
	 ten	nicht	erfüllt	werden,	kann	der	heimfall	des	
	 erbbaurechts	vereinbart	werden	

■

■

■

■

■

Stärken des Instruments

einer	„Baulandvorratspolitik“	soll	entgegen-	
	 gewirkt	werden,	somit	Instrument	kommu-	
	 naler	Bodenpolitik	

anreiz	für	Investoren	zur	Innenentwicklung		
	 durch	niedrigeres	Gesamtinvestitionsvolumen	
	 (baulichen	anlagen	und	erbbauzins),	anderer-	
	 seits	einkommensquelle	für	Kommunen

Schwächen des Instruments

beschränkte	zugriffsmöglichkeit	der	Gemeinde	
	 für	die	Dauer	des	erbbaurechts	(daher	ver-	
	 knüpfung	des	Instruments	mit	zusätzlich	Be-	
	 dingungen	sinnvoll:	z.B.	aussprechen	einer	Bau-	
	 verpflichtung,	vereinbarung	kurzer	laufzeiten)

erbbaurecht	für	Gewerbeflächen	in	Phasen		
	 niedriger	Kreditzinsen	wenig	interessant

	
Auswirkung des Instruments auf die Flächen- 
inanspruchnahme durch

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt

keine,	da	das	Instrument	ausschließlich	auf		
	 stärkung	der	entwicklung	von	Gewerbeflä-	
	 chen	zielen	

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen
leicht	dämpfender	einfluss	auf	die	Flächen-	

	 neuinanspruchnahme,	da	Brachflächen	oder		
	 Freiflächen	nach	Wegfall	des	erbbaurechts		
	 schneller	wieder	aktiviert	werden	können	

Stellungnahme der Arbeitsgruppe der 
„Planung“ – Bericht zur Entschließung Flächen-
sparen (BMVBS)

keine	stellungnahme	zu	diesem	Instrument	

Abschließende Bewertung des Instruments 
(Schulnotensystem) zur Reduzierung der
 Flächeninanspruchnahme durch: 

a)		Inanspruchnahme	von	land	in	großem	um-	
					fang	zur	verbesserung	der	Infrastruktur	und		
					der	umwelt:	 	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

b)		siedlungs-	und	Gewerbeerweiterungen:	
					�	(gänzlich	ungeeignet)

■

■

■

■

■

■

■

Bewertungsmatrix

schulnotensystem:	von	�	(besonders	geeignet)		
	 	 						bis		�	(glänzlich	ungeeignet)
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„leItlInIen	lanDentWIcKlunG	
–	zuKunFt	IM	länDlIchen	rauM	
GeMeInsaM	Gestalten“	WerDen	
vOn	Der	arGelanDentWIcKlunG	
FOrtGeschrIeBen
Ministerialrat Prof. Axel Lorig, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Grundsatzangelegenheiten der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft nachhaltige 
Landentwiclung

1. Ausgangslage und Bewertung der „Leitlinien  
    Landentwicklung“ aus dem Jahr 1997

Die	agrarministerkonferenz	hat	im	Jahr	�99�	die	
„leitlinien	landentwicklung	-	zukunft	im	länd-
lichen	raum	gemeinsam	gestalten“	gebilligt	und	
damit	einen	neuen	Orientierungsrahmen	zur	
landentwicklung	gesetzt.	Die	„leitlinien	land-
entwicklung“	wurden	fachlich	und	politisch	breit	
diskutiert,	von	allen	gesellschaftlichen	Gruppen	
mitgetragen	und	dienten	in	der	Folge	den	Bundes-
ländern	als	wichtiges	Fundament	für	die	entwick-
lung	im	ländlichen	raum.	

als	Kernkompetenz	bildete	sich	das	Bodenma-
nagement	heraus.	es	wurde	von	den	Bundeslän-
dern	sehr	erfolgreich	eingesetzt	um	z.B.	

flächenbezogene	rechte	und	Pflichten		
	 zu	ordnen	(z.B.	bei	nutzungseinschrän-	
	 kungen,	ausgleichs-	und	ersatzpflichten,		
	 aufforstungen),

landnutzungskonflikte	durch	Interessenaus-	
	 gleich	aufzulösen	(z.B.	zwischen	Bebauung,		
	 landwirtschaft,	Infrastruktur	oder	landes-	
	 pflege),

■

■

für	schwierige	Problemfälle	der	Bodenord-	
	 nung	die	Planung	und	umsetzung	in	einer		
	 hand	und	„aus	einem	Guß”	anzubieten		
	 (z.B.	für	infrastrukturelle	Großvorhaben,	
	 rekultivierung	von	tagebaulandschaften,		
	 Konversionsvorhaben	und	interkommunale		
	 Projekte),

die	freie	verfügbarkeit	an	privatem	Grundei-	
	 gentum	wiederherzustellen	(z.B.	durch	zu-	
	 sammenführen	von	getrenntem	Boden-	und		
	 Gebäudeeigentum),

land-	und	forstwirtschaftlich	genutzte	Grund-	
	 stücke	unter	Berücksichtigung	der	Pachtflä-	
	 chen	zweckmäßig	zusammenzulegen	und	neu		
	 zu	gestalten.

Des	Weiteren	wurden	die	vorhandenen	Instru-
mente	agrarstrukturelle	entwicklungsplanung	
(aeP),	Flurbereinigung,	Dorferneuerung	und	ei-
gentumsregelung,	ausgehend	von	den	leitlinien	
landentwicklung,	permanent	an	die	Bedürfnisse	
der	akteure	im	ländlichen	raum	angepasst.	so	
sind	z.B.	an	die	stelle	der	eher	sektoralen	agrar-
strukturellen	entwicklungsplanung	die	Inte-
grierten	ländlichen	entwicklungskonzepte	(IleK),	
das	regionalmanagement	und	andere	vergleich-

■

■

■

bare	entwicklungsprozesse	mit	umfassender	und	
querschnittsorientierter	Betrachtungsweise	und	
ihrem	unmittelbaren	Bezug	zu	den	handlungs-
feldern	der	Gemeinden	getreten.	Die	Dorferneu-
erung	wurde	in	regionale	entwicklungsprozesse	
integriert	und	um	die	Bildung	interkommunaler	
Kooperationen	ergänzt.	Die	traditionellen	Instru-
mente	(verfahren	nach	FlurbG	und	eigentums-
regelung)	wurden	flexibler	eingesetzt,	um	inno-
vative,	zielführende	Wege	zu	finden	und	z.B.	die	
umsetzung	von	IleK	zu	unterstützen.	Infolge	der	
ständigen	anpassung	der	Instrumente	kann	heute	
in	allen	Bundesländern	eine	positive	Wertschöp-
fungsbilanz	für	den	einsatz	der	landentwicklungs-
instrumente	verzeichnet	werden	(vgl.	anlage	�).

2. Fortschreibung und Anpassung der 
     „Leitlinien Landentwicklung“

Der	strukturwandel,	der	demographische	Wandel	
und	vielfältige	weitere	neue	herausforderungen	
fordern	in	den	meisten	Bundesländern	unverzicht-
bar	einen	hohen	einsatz	aller	Instrumente	der	
landentwicklung.	egal,	ob	es	um	die	reduzierung	
der	Flächeninanspruchnahme,	die	Dorfinnenent-
wicklung	oder	infrastrukturelle	vorhaben	geht,	
immer	sind	das	Flächenmanagement	und	die	
Instrumente	der	landentwicklung	Wegebereiter	
für	zukunftsorientierte	Weiterentwicklungen	im	
ländlichen	raum.

um	weiterhin	die	landentwicklung	zur	unterstüt-
zung	der	land-	und	Forstwirtschaft,	zur	Förderung	
der	regionalen	und	gemeindlichen	entwicklung	
und	zum	nachhaltigen	schutz	der	lebensgrund-
lagen	einsetzen	zu	können,	ist	es	erforderlich,	
in	einen	Fortschreibungsprozess	der	leitlinien	
insbesondere	die	nachfolgenden	themenfelder	
einzubeziehen.

a) Initiierung und Verzahnung regionaler Ent- 
     wicklungsansätze 

				regionale	entwicklungsansätze	und	interkom-	
				munale	Prozesse	müssen	künftig	noch	stärker		
				initiiert	und	miteinander	verzahnt	werden,	um		
				deren	synergien	besser	zu	nutzen.	Die	unter-	
				stützung	durch	die	landentwicklung	ist	zu	in-	
				tensivieren.

b) Flächensparen

				Die	Instrumente	der	landentwicklung	sind	zu		
				nutzen,	um	die	Flächeninanspruchnahme	zu		
				reduzieren.	auf	diese	Weise	können	wertvolle		
				Beiträge	zur	realisierung	der	nationalen	nach-	
				haltigkeitsstrategie	in	den	ländlichen	räumen		
    erbracht	werden.

c) Agrarstrukturelle Verbesserung

				Die	im	globalen	Wettbewerb	stehenden	land-	
				wirtschaftlichen	Betriebe	benötigen	moderne		
				und	nachhaltige	überbetriebliche	strukturen.		
				Dazu	sind	weiterhin	mit	vorrang	Grundstücke		
				in	lage,	Form	und	Größe	zu	optimieren	und		
				zukunftsorientiert	zu	erschließen.

d) Strukturverbesserung im Wald

				Wald	steht	als	nachwachsende	ressource	ver-	
				stärkt	im	Focus	öffentlicher	Betrachtung.		
				landentwicklung	hat	in	zukunft	wirksam	zur		
				sicherung	und	schaffung	von	arbeitsplätzen		
				und	zu	wirtschaftlicheren	arbeitsweisen	im		
				Privat-	und	Körperschaftswald	beizutragen	
				sowie	Walderholung,	tourismus	und	weitere		
				Funktionen	zu	fördern.

e) Zukunftsgerechte Infrastrukturen für den  
    ländlichen Raum

				vitale	ländliche	räume	benötigen	Infrastruk-	
				tureinrichtungen,	die	den	anforderungen	einer	
				auf	die	zukunft	ausgerichteten	lebens-,	Wirt-	
				schafts-	und	arbeitswelt	entsprechen.	Mit	hilfe		
				der	landentwicklung	kann	dem	anspruch	nach-	
				haltig	rechnung	getragen	werden.

f) Betreuungsprozesse und Netzwerke

				Für	die	entwicklung	der	ländlichen	räume	ist	
				ein	transfer	von	Wissen,	Ideen	und	erfahrungen	
				unabdingbar.	hierfür	sind	neue	netzwerke,		
				schulungsprozesse,	Plattformen	und	Foren	zu		
				initiieren	und	schrittweise	zu	begleiten.

g) Klimaschutz

				ländliche	räume	sind	von	den	Klimaverän-	
				derungen	aktiv	und	passiv	betroffen.	Die	Instru-	
				mente	der	landentwicklung	müssen	in	zukunft	
				verstärkt	zur	verbesserung	des	Klimaschutzes		
				und	zur	Bewältigung	der	Folgen	des	Klimawan-	
				dels	beitragen.	
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h) Lebensqualität im ländlichen Raum

				Bei	standortentscheidungen	für	Wohnen	und		
				arbeiten	gewinnt	die	attraktivität	des	länd-	
				lichen	umfeldes	eine	immer	größere	Bedeu-	
				tung.	Mit	hilfe	der	landentwicklung	gilt	es,		
				weiche	standortfaktoren	stärker	zum	tragen	zu		
				bringen.	hierbei	spielen	das	landschaftsbild		
				und	das	Potenzial	für	Freizeitgestaltung	eine		
				entscheidende	rolle.

i) Dorfinnenentwicklung

				Dörfer	sind	unter	einbeziehung	der	landwirt-	
				schaft	als	lebens–	und	Wirtschaftsstandorte	zu	
				entwickeln	und	dabei	insbesondere	die	Orts-	
				kerne	zu	stärken.	eine	nachhaltige	Innenent-	
				wicklung	wird	nur	durch	ein	partizipatives	Flä-	
				chenmanagement	erfolg	haben.

j)  Entwicklung der Kulturlandschaften

				Die	flächendeckende	landnutzung	ist	durch		
				landentwicklung	zu	unterstützen,	um	die	Kul-	
				turlandschaft	mit	ihrer	Identität	stiftenden	Wir-	
				kung	zu	erhalten	und	weiterzuentwickeln.

k) Schutz natürlicher Ressourcen

				Künftigen	Generationen	verpflichtete	land-	
				entwicklung	ist	auf	den	nachhaltigen	schutz		
				der	natürlichen	lebensgrundlagen	und	res-	
				sourcen	auszurichten.	zu	den	landeskulturellen	
				aufgaben	zählen	die	erhaltung	und	entwicklung		
				der	Funktionsfähigkeit	des	naturhaushaltes,	die	
				Wiederherstellung	naturnaher	lebensräume		
				und	landschaftsstrukturen.

l)  Biodiversität

				landentwicklung	hat	beizutragen,	die	gene-	
				tische	vielfalt,	die	artenvielfalt	und	die	vielfalt		
				der	lebensräume	zu	stabilisieren	und	setzt	
				dabei	vor	allem	ihre	Kompetenz	zur	lösung	von		
				landnutzungskonflikten	ein.

m) Bodenschutz

				Die	ressource	Boden	stellt	eine	lebensgrund-	
				lage	für	Menschen,	tiere	und	Pflanzen	dar.		
				landentwicklung	hat	eine	nachhaltige	nutzung		
				zu	unterstützen.

n) Wassermanagement

				Bei	der	realisierung	der	Konzepte	für	Wasser-	
				management	und	hochwasserschutz	können		
				die	Instrumente	der	landentwicklung	wirkungs-	
				voll	eingesetzt	werden.

o) Einsatz erneuerbarer Energien

				Der	weitere	ausbau	nachwachsender	rohstoffe	
				sowie	die	nutzung	regenerativer	energien	erfor-	
				dern	innovative	landnutzungskonzepte.	

p) Ländlicher Tourismus

				tourismus	hat	große	wirtschaftliche	Bedeutung	
				für	die	ländlichen	räume.	viele	landwirte	ha-	
				ben	mit	dem	tourismus	eine	erwerbsalternative		
				gefunden.	

q) Weiterentwicklung der Integrierten länd- 
     lichen  Entwicklung

				Der	Fördergrundsatz	„Integrierte	ländliche		
				entwicklung“	ist	die	entscheidende	Grundlage		
				für	die	flächendeckende	strukturverbesserung		
				im	ländlichen	raum.	Im	hinblick	auf	die	neu		
				herausgearbeiteten	themenfelder	ist	er	schritt-	
				weise	weiterzuentwickeln	und	anzupassen.

3. Handlungsauftrag

aufgrund	der	aufgezeigten	veränderten	rahmen-
bedingungen	sind	die	leitlinien	aus	dem	Jahre	
�99�	fortzuschreiben.	sie	sollen	sich	im	Kern	wei-
terhin	auf	die	aufgaben	der	landentwicklung	kon-
zentrieren,	einen	länderüber	greifenden	Orientie-
rungsrahmen	für	die	arbeit	der	landentwicklungs-
verwaltungen	geben	und	zugleich	deren	fachliche	
und	politische	Partner	in	den	ländlichen	räumen	
über	das	spektrum	der	ansätze	und	Möglichkeiten	
einer	modernen	landentwicklung	informieren.

In	den	Fortschreibungsprozess	sollten	erneut	die	
Partner	im	ländlichen	raum	eingebunden	werden,	
um	eine	breite	akzeptanz	der	leitlinien	zu	errei-
chen.

Die	Bund-länder-arbeitsgemeinschaft	landent-
wicklung	soll	mit	der	Fortschreibung	und	anpas-
sung	der	„leitlinien	landentwicklung	–	zukunft	
im	ländlichen	raum	gemeinsam	gestalten“	beauf-
tragt	werden.

Die	Ministerinnen,	Minister,	senatorin	und	sena-
toren	der	agrarressorts	der	länder	haben	die	aus-
führungen	des	landes	niedersachsen	als	vorsitz-
land	der	Bund/länder-arbeitsgemeinschaft	nach-
haltige	landentwicklung	(argelandentwicklung)	
zur	Fortschreibung	und	anpassung	der	„leitlinien	

landentwicklung	–	zukunft	im	ländlichen	raum	
gemeinsam	gestalten“	zur	Kenntnis	genommen.	

Die	agrarministerkonferenz	begrüßt	die	an-
strengungen	des	Bundes	und	der	länder,	mit	der	
Fortschreibung	der	leitlinien	landentwicklung	die	
neuen	herausforderungen	im	ländlichen	raum	
aufzunehmen.

Die	agrarministerkonferenz	hat	die	Bund/länder-
arbeitsgemeinschaft	nachhaltige	landentwick-
lung	beauftragt,	bis	zum	herbst	�0��	die	„leit-
linien	landentwicklung	–	zukunft	im	ländlichen	
raum	gemeinsam	gestalten“	fortzuschreiben		
und	der	agrarministerkonferenz	das	ergebnis		
vorzulegen.
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WalDFlurBereInIGunG	IM	rauM	
BIrKenFelD
Paul Frowein, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

vor	dem	hintergrund	der	reduzierung	der	cO�-
emissionen		durch	stärkere	nutzung	erneuerbarer	
energien	kommt	der	Waldnutzung		eine	stetig	
wachsende	Bedeutung	zu.	Der		Privatwald	hat	
dabei	die	größten	ungenutzten	reserven	an	holz.	

Oft	fehlt	aber	ein	zur	holzabfuhr	geeignetes	
Waldwegenetz,	um	die	holzpotentiale	zu	erschlie-
ßen.	zur	zeitnahen	lösung	dieses	Problems	haben		
die	Forstverwaltung	und	die	ländliche	Bodenord-
nung	neben	der	klassischen	Waldflurbereinigung	
ein	zweites	Modell	entwickelt,	nach	dem	die	Flur-		

bereinigungsbehörde	im	Bodenordnungsverfah-
ren	Baurecht	schafft	und	die	Forstverwaltung	die	
holzabfuhrwege	finanziert	oder	herstellt.	Die	ei-
gentliche	Bodenordnung	erfolgt	zeitversetzt.

Im	landkreis	Birkenfeld	haben	mehrere	Gemein-
den	erkannt,	dass	Bodenordnungsmaßnahmen	
zur	künftigen	nutzung	der	Privatwaldflächen	
zwingend	erforderlich	sind.	anders	als	in	anderen	
landesteilen	ist	hier	aber	oft	ein	relativ	gutes	We-
genetz	vorhanden,	nur	die	eigentumsstrukturen	
beeinträchtigen	die	wirtschaftliche	Waldnutzung.

	luftbild	zeigt	gute	Wegenetzstruktur

auf	dem	luftbild	ist	zu	erkennen,	dass	ein	aus-
reichend	dichtes	und	an	die	topographie	gut	an-
gepasstes	hauptwegenetz	vorhanden	ist.	In	der	

Örtlichkeit	ist	dann	auch	ein	sehr	guter	zustand	
festzustellen.

vorhandener	Waldweg

Preisgünstiges	Befestigungsmaterial	aus	orts-
nahen	oder	gemeindeeigenen	steinbrüchen	wurde	
genutzt,	um	ein	mit	lKW	befahrbares	Waldwe-
genetz	zu	bauen.	Der	Blick	in	die	Bestände	zeigt	
aber,	dass	die	nutzungsintensität	auf	kleinstem	
raum	ständig	wechselt.	schaut	man	einmal	auf	
die	Katasterkarte,	so	findet	man	mit	einem	Blick	
die	Begründung	für	das	nutzungsmosaik.

Übersichtskarte	zur	Flurstücksstruktur
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Mehrere	hundert	hektare	kleinstparzellierter	
Wald	in	Gemengelage	ist	sichtbare	Folge	der	re-
alteilung.	Während	eine	relativ	kleine	Gruppe	von	
Waldbesitzern	Waldwirtschaft	auf	kleinsten	Flä-
chen	vorwiegend	zur	Brennholzwerbung	betreibt,	
behindern	nach	auskunft	der	Gemeinden	unklare	
eigentumsverhältnisse	die	Wiederaufnahme	
der	nutzung	durch	die	Waldeigentümer.	Weite	
Fahrten	zum	arbeitsplatz	in	dem	strukturarmen	
raum	lassen	oft	wenig	zeit	für	Brennholzwer-

bung.	Der	Übergang	zu	weniger	klimafreundlichen	
heizmaterialien	in	der	zweiten	hälfte	des	letzten	
Jahrhunderts	ist	die	Folge.	

Das	Oldenburger	Kataster	ist	für	eine	gute	ver-
markung	bekannt.	Die	Grenzmarken	aus	örtlich	
anstehendem	Gestein	bedürfen	jedoch	der	Pflege,	
wie	im	nachfolgenden	Bild	zu	sehen	ist,	um	die	
Grenzverläufe	zu	erkennen.	

Kenntlichmachen	der	abmarkung	durch	Waldbesitzer

In	mehreren	Informationsabenden	hat	der	verfas-
ser	auf	einladung	der	Gemeinden	mit	unterstüt-
zung	des	Forstamtes	Birkenfeld		die	Waldeigentü-
mer	über	die	Möglichkeiten	der	Waldbodenord-
nung	informiert.

trotz	großer	Diskussionen	an	den	Informations-
abenden	haben	die	zukunftsorientierten	Gemein-
den	Projektbezogene	untersuchungen	(Pu)	zu	
Waldflurbereinigungsverfahren	beantragt,	die	das	
Dienstleistungszentrum	ländlicher	raum	rhein-
hessen-nahe-hunsrück	auch	möglichst	zeitnah	

durchführen	wird.	allerdings	bedarf	es	neben	
dem	aufzeigen	der	verbesserungsmöglichkeiten	
auch	eines	Moderationsprozesses	zur	schaffung	
der	akzeptanz	bei	den	eigentümern.	Die	private	
Waldwirtschaft	im	raum	Birkenfeld	wird	noch	
nicht	genügend	von	der	betriebswirtschaftlichen	
seite	gesehen.	anders	ist	es	nicht	zu	verstehen,	
dass	gerade	aus	dem	Kreis	der	noch	Waldwirt-
schaft	Betreibenden	eine	ablehnende	haltung	
trotz	aller	Bemühungen	der	örtlichen	Forstver-
waltung	gegenüber	Bodenordnungsmaßnahmen	
eingenommen	wird.	Die	überwiegende	zahl	der	
Grundstückseigentümer	steht	jedoch	einer	Bo-
denordnung	neutral	bis	positiv	gegenüber.	Wobei	
der	Wald	von	ihnen	nicht	als	ruhendes	Kapital	
angesehen	wird,	weil	sie	meist	nicht	in	der	lage	
sind,	wieder	selbstständig	Waldwirtschaft	zu	be-
treiben	und	das	Potential	zu	nutzen.	es	müssen	
deshalb	in	der	anmoderation	und	im	vorpla-
nungsprozess	neben	den	Bodenordungszielen	

auch	auf	die	region	zugeschnittene	Konzepte	für	
die	nachhaltige	Waldnutzung	entwickelt	werden.	
volkswirtschaftlich	ist	es	nicht	vertretbar,	das	
Potential	in	den	Privatwaldflächen	in	unserer	von	
den	themen	der	nachhaltigen	rohstoff-	und	ener-
gieversorgung	geprägten	zeit	ungenutzt	zu	lassen.	
andererseits	sollen	die	Bodenordnungsverfahren	
breite	akzeptanz	im	einleitungsprozess	finden.	Die	
Projektbezogenen	untersuchungen	sollen	deshalb	
neben	den	flurbereinigungstechnischen	Fragen	
auch	Wirtschaftlichkeitsaspekte	behandeln,	wozu	
forstwirtschaftlicher	sachverstand	verstärkt	mit	
einfließen	muss.	hierbei	spielen	themen	wie	Be-
wirtschaftungsgemeinschaften,	Bewirtschaftungs-
verträge	mit	unternehmen	und	nicht	zuletzt	ein	
netzwerk	zum	erfahrungsaustausch	in	der	Wald-
arbeit	und	der	holzvermarktung	eine	wesentliche	
rolle.	Die	akademie	ländlicher	raum	hat	sich	
diesem	thema	mit	einer	veranstaltung	im	august	
�0�0	im	raum	Birkenfeld	angenommen.
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am	��.	Januar	�0�0	feierte	Dr.	Otto	Jestaedt	im	
Kreise	seiner	großen	Familie	und	ehemaliger	be-
ruflicher	Weggefährten	in	guter	gesundheitlicher	
verfassung	den	85.	Geburtstag.

nach	seinem	agrarwissenschaftlichen	studium	
an	der	universität	Gießen	und	anschließenden	
ausbildungslehrgängen	führte	ihn	sein	Berufsweg	
über	die	frühere	landsiedlung	rheinland-Pfalz	in	
Koblenz	zu	den	einstigen	rheinland-pfälzischen	
Kulturämtern	simmern,	Bernkastel-Kues	und	
neustadt/Weinstraße.	ab	�.	Dezember	�95�	
übernahm	er	im	alter	von	��	Jahren	als	‚Kultur-
amtsvorsteher’	die	leitung	des	Kulturamtes	Prüm,	
wo	er	neun	Jahre	lang	erfolgreich	wirkte.	anschlie-
ßend	leitete	er	drei	Jahre	das	Kulturamt	trier.	

Die	heute		immer	wieder	geforderte	Mobilität		
der	Mitarbeiter	im	öffentlichen	Dienst	war	für		
Dr.	Otto	Jestaedt	schon	damals	eine	selbstver-
ständlichkeit.	trotz	seiner	großen	Familie	wech-
selte	er	pflichtbewusst,	flexibel	und	stetig	über	
örtliche	Grenzen	hinweg.	so	übernahm	er	ab		
�.	august	�9�9	als	unterabteilungsleiter	die	auf-
gabenbereiche	der	ländlichen	siedlung	und	Bo-
denreform	in	der	ehemaligen	abteilung	Iv	(lan-

MInIsterIalDIrIGent	a.	D.	
Dr.	OttO	JestaeDt	WurDe	
85	Jahre	alt
Felix Zillien 

deskultur)	des	Ministeriums	für	landwirtschaft,	
Weinbau	und	Forsten	in	Mainz.	In	jener	zeit	nah-
men	diese	aufgaben	in	der	landeskulturverwal-
tung	einen	hohen	stellenwert	ein.	Mit	Wirkung	
vom	�.	Mai	�9�4	übernahm	er	schließlich	zum	
abschluss	seiner	langjährigen	Berufslaufbahn	die	
leitung	der	landeskulturabteilung	des	damaligen	
„landwirtschaftsministeriums“.	am	�.	Juni	�98�	
wurde	er	zum	Ministerialdirigenten	ernannt.

In	der	Funktion	des	abteilungsleiters	hat		
Dr.	Jestaedt	elf	Jahre	lang	die	landentwicklung	
und	Bodenordnung	sowie	die	einzelbetriebliche	
Förderung	landwirtschaftlicher	Betriebe	des	
landes	rheinland-Pfalz	mit	hohem	arbeits-	und	
leistungswillen	wirkungsvoll	und	prägend	beglei-
tet	und	gestaltet.	seine	großen	verdienste	wurden	
vor	allem	bei	seiner	versetzung	in	den	ruhestand	
im	nlKv-heft	�0/�988	gewürdigt.

Bei	den	monatlichen	treffen	im	Kreise	ehemaliger	
Kollegen	zeigt	der	Fünfundachtzigjährige	seinen	
jung	gebliebenen	Geist	und	sein	großes	Interesse	
an	„Gott	und	der	Welt“,	vor	allem	aber	am	Wer-
degang	der	landentwicklung	in	rheinland-Pfalz.

rhein-hunsrück-zeitung,	��.04.�0�0
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leItenDer	MInIsterIalrat	a.	D
herBert	staaB	WurDe	85	Jahre	alt
Felix Zillien 

am	��.	März	�0�0	konnte	leitender	Ministerial-
rat	a.	D.	herbert	staab	seinen	85.	Geburtstag	im	
Kreise	früherer	Kollegen	und	Freunde	feiern.

nach	tätigkeiten	als	anwaltsassessor	in	Mainz,	
richter	am	amtsgericht	in	Koblenz	und	ab		
�.	april	�954	als	Kulturamtsanwärter	beim	eins-
tigen	Kulturamt	Bingen	kam	herbert	staab	�95�	
zur	abteilung	Iv	(landeskultur)	des	früheren	
Ministeriums	für	landwirtschaft,	Weinbau	und	
Forsten	in	Mainz.	hier	nahm	er	als	referent	bis	
�9��	die	aufgaben	auf	dem	Gebiet	des	Flurberei-
nigungsrechts	wahr,	um	anschließend	für	die	Dau-
er	von	drei	Jahren	die	leitung	des			ehemaligen	
Kulturamtes	Bernkastel-Kues	zu	übernehmen.

Im	Jahre	�9�5	kehrte	er	an	das	Ministerium	in	
Mainz	zurück,	wo	er	als	referatsleiter	der	dama-
ligen	unterabteilung	Iva	für	die	Bereiche	verwal-
tung,	Organisation,	Personal	und	recht	der	Flur-
bereinigung	zuständig	war.	Mit	Wirkung	vom	
�.	august	�9�9	wurde	herbert	staab	leiter	der	
unterabteilung	Ivc	(spruchstelle	für	Flurberei-
nigung)	mit	gleichzeitigem	vorsitz	über	diese	
spruchstelle.	Diese	Funktion	übte	er	nahezu		
��	Jahre	mit	großer	umsicht	und	hohem	sach-
verstand	aus,	wobei	er	zugleich	ab	�989	auch	
das	amt	des	stellvertretenden	abteilungsleiters	
ausübte,	womit	seine	ernennung	zum	leitenden	
Ministerialrat	verbunden	war.	

Bei	der	verabschiedung	aus	dem	aktiven	Dienst	
zum	��.	März	�990	nannte	ihn	der	damalige	
staatssekretär	Prof.	Dr.	Wolfgang	rumpf	den	„be-
kanntesten	repräsentanten	des	Ministeriums	bei	
den	Kulturämtern	und	im	ländlichen	raum	von	
rheinland-Pfalz“.	Dies	belegte	er	mit	einigen	sta-

tistischen	Daten:	Bei	insgesamt	�.0��	Dienstreisen	
habe	herbert	staab	mit	�.5�5	„Beschwerde-	bzw.	
Widerspruchsführern“	in	den	einzelnen	Kultur-
amtsbereichen	zu	tun	gehabt.	In	exakt	4�4	sit-
zungen	der	spruchstelle	seien	gute	lösungswege	
zur	ausräumung	dieser	Widersprüche	gefunden	
worden,	so	dass	nur	��	Prozent	dieser	Widersprü-
che	als	Klagen	vor	dem	Oberverwaltungsgericht	in	
Koblenz	weiter	bearbeitet	werden	mussten.	Da-
von	konnten	�5	Prozent	im	sinne	der	von	herbert	
staab	vertretenen	rechtsauffassung	entschieden	
werden.

seine	Kollegen	freuen	sich	immer	wieder	von	
neuem	auf	das	Wiedersehen	bei	den	monatlichen	
zusammenkünften	im	„haus	des	Weins“	in	Mainz,	
um	ihm	zu	bestätigen,	dass	die	gemeinsame	zeit	
in	der	landeskulturverwaltung	rheinland-Pfalz	
unvergessen	bleibt.

Für	hartmut	Keil	(*�95�),	Buchautor	und	ehe-
maliger	hobbywinzer,	und	Felix	zillien	(*�9�8),	
Ministerialdirigent	a.D.,	ist	Wein	ein	Kulturgut.	zu	
einem	Kulturgut	gehört	auch	seine	Geschichte.	
Doch	über	die	Geschichte	des	Weins	während	des	
dunkelsten	Kapitels	in	der	deutschen	Geschich-
te	ist	wenig	bekannt.	Wein	war	in	Deutschland	
anfang	der	�9�0er	Jahre	außerhalb	der	Weinbau-
regionen	ein	luxusgut.	Dort	konnten	sich	nur	die	
reichen	Wein	leisten.	Die	nazis	wollten	Wein	zu	
einem	volksgetränk	machen,	was	jedoch	nur	mit	
mäßigem	erfolg	gelang.	Der	Durchschnittsver-
brauch	an	Wein	pro	Kopf	und	Jahr	lag	im	zeitraum	
�9�0-�9�5	in	Deutschland	bei	ca.	5	liter.	heute	
liegt	er	bei	rund	�5	liter,	also	fünfmal	mehr.	viele	
nazis	in	führenden	Funktionen	hatten	sich	einer-
seits	durchaus	um	den	Deutschen	Wein	verdient	
gemacht,	andererseits	hatten	sie	aber	gleichzeitig	
Blut	an	den	Fingern	und	waren	an	verbrechen	
gegen	die	Menschlichkeit	beteiligt.	einige	von	ih-
nen	begingen	selbstmord	oder	wurden	nach	dem	
Krieg	zum	tode	verurteilt.

BuchBesPrechunG	
„Der	Deutsche	WeIn	vOn	
�9�0	BIs	�945	-	eIne	
hIstOrIsche	BetrachtunG“.

Die	beiden	autoren	haben	jahrelang	in	zahlreichen	
Bibliotheken,	stadt-,	landes-	und	staatsarchiven	
sowie	bei	diversen	verbänden	und	Instituten	re-
cherchiert.	Das	Buch	ist	das	ergebnis	dieser	arbeit.	
es	beinhaltet	zu	dem	thema	Wein	im	zeitraum	
�9�0	bis	�945	umfangreiche	Informationen,	die	es	
in	dieser	interessanten	art	bisher	noch	nicht	gab.	
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